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1 Einleitung 

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Bad Schönborn beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Schwim-
mende Photovoltaikanlage Philippsee.  

Mit dem Bebauungsplan wird das Planungsrecht und damit auch Investitionssicherheit zur 
Errichtung einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) mit einer Leistung von 
etwa 15 MWp auf dem Philippsee in Langenbrücken (Bad Schönborn) geschaffen (s. Anlage 
1 u. 2). 

Die derzeitige Planung sieht eine Flächengröße der Anlage von 318 m x 268 m vor. Je nach 
Wahl der gängigen Module auf dem Markt wird die Photovoltaikanlage eine Oberfläche 
von maximal 8,7 ha der Fläche des Baggersees der Philipp & Co. KG belegen. Damit nimmt 
sie maximal 15 % der aktuellen Seefläche von ca. 58 ha ein. 

Die Anlieferung der PV-Module und sonstiger Bestandteile für den Aufbau erfolgt über die 
Kieswerkszufahrt. Für die zukünftigen Wartungsarbeiten wird der am Ostufer verlaufende 
Fahrweg benutzt (s. Abb.1). Ein Ausbau oder eine Befestigung des Weges ist dazu nicht 
erforderlich. 

Für die Montage der Anlage sowie zur Zwischenlagerung der Anlagenkomponenten werden 
innerhalb der Betriebsfläche des Kieswerks insgesamt ca. 10.000 m² benötigt. Die Errich-
tung der Anlage kann voraussichtlich innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen werden.  

Der eigentliche Aufbau der einzelnen Modulboote findet direkt im Uferbereich an der Nord-
seite der Anlage statt. Die einzelnen Modulboote werden von hier an den Bestimmungsort 
im See geschleppt und dort verankert. Neben den Photovoltaikmodulen werden auch die 
Wechselrichter und die Transformatoren auf der schwimmenden Anlage installiert. 

Die Gesamtkonstruktion wird lotrecht unterhalb der Konstruktion am Grund des Sees ver-
ankert. Als Ankerpunkt dienen Rammfundamente. Mit diesem dynamischen Befestigungs-
system beträgt die natürliche Bewegung des Gesamtsystems durch Wind und Wellen 
ca.10 m. Diese möglichen Lageabweichungen sind in der Ausweisung des Geltungsbe-
reichs im Bebauungsplan abgedeckt. Ebenso ermöglicht das dynamische Befestigungssys-
tem, schwankende Seewasserstände auszugleichen. 

Aufgrund der Bewegung der Anlage wird derzeit nicht mit einem festen Steg zur Begehung 
geplant. Vielmehr befindet sich am Ufer und an der Photovoltaikanlage jeweils eine Boots-
anlegestelle, zu der mit einem Boot gefahren werden kann. Hierzu wird die im Uferbereich 
bereits vorhandene Anlagestelle geringfügig erweitert. 

Um die Anlage vor Wellenschlag zu schützen, befinden sich im Süden und Südwesten der 
eigentlichen Photovoltaikanlage vorgelagerte Wellenbrecher. Diese schwimmende Kette 
aus HDPE Schwimmkörpern ist am Boden verankert und kann in lückigen Abständen mit 
Schilf bepflanzt werden. Die Wellenbrecher schützen nicht nur die Anlage gegen Wellen-
schlag, sondern auch vor unbefugtem Betreten. Gleichzeitig wird der Blick auf die Anlage 
etwas abgeschirmt. 



Gemeinde Bad Schönborn  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Philippsee  –  Umweltbericht 5 I 70 

Der Betrieb der Anlage ist momentan auf 30 bis 35 Jahre angesetzt. Die mit der schwim-
menden Anlage gewonnene erneuerbare Energie dient vorrangig der Stromversorgung des 
Kieswerks der Fa. Philipp & Co KG; darüber hinaus erzeugte Energie soll ins Netz des regi-
onalen Energieversorgers eingespeist werden. 

Zielsetzung des Bebauungsplans ist der Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Energien. Damit werden die zentralen energiepolitischen Ziele des Bundes und des Landes 
verfolgt. Durch den Ausbau der regenerativen Energiegewinnung, insbesondere auch der 
Photovoltaik, soll eine deutliche Reduktion der Treibhausgasfreisetzung erreicht und damit 
dem Klimawandel entgegengewirkt werden. Darüber hinaus trägt das Vorhaben zur Redu-
zierung der Abhängigkeit von Energieimporten und damit zur Versorgungssicherheit und 
Energieautonomie bei. 

Die Stromerzeugung mit PV-Anlagen erfordert allerdings - im Vergleich zur konventionellen 
Stromerzeugung in Kraftwerken - einen deutlich erhöhten Flächenbedarf. Zur Errichtung von 
PV-Anlagen werden in erster Linie Flächen, die einer anderen Nutzung nicht zugänglich sind 
wie Dächer, Industriebrachen oder landwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen genutzt. In den 
letzten Jahren ist mit Wasserflächen eine weitere Flächenkategorie hinzugekommen. Es 
werden besonders künstlich geschaffene bzw. anthropogen vorgeprägte Gewässer mit ge-
ringen Strömungsverhältnissen wie Baggerseen, geflutete Tagebauflächen und Stauseen 
mit schwimmenden Photovoltaikanlagen belegt. Die Vorteile dieser Photovoltaikanlagen 
liegen in einem besonders hohen Wirkungsgrad und der geringen Flächenkonkurrenz. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich vorrangig auf die Fläche des Phi-
lippsees, der durch die geplante schwimmende Anlage überdeckt wird (s. Abb. 1). Daneben 
berücksichtigt die Abgrenzung des Geltungsbereichs auch die erforderlichen Nebenanlagen 
(Wellenbrecher, Zuwegung zur Anlage) sowie auch die möglichen Lageabweichungen, die 
sich aus der dynamischen Verankerung der Anlage ergeben können und die für den Aus-
gleich der Wellenbewegungen sowie der unterschiedlichen Wasserstände erforderlich ist. 

Der hier vorgelegte Umweltbericht behandelt die in § 2a Baugesetzbuch (BauGB) sowie in 
der Anlage des Gesetzes aufgeführten Anforderungen an die Umweltprüfung. 
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Abb. 1:  Lage des geplanten Geltungsbereichs (orangene Fläche)   
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1.2 Ziele des Umweltschutzes gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 

1.2.1 Fachgesetze 

Baugesetzbuch  

Gemäß § 1 Nr. 7 BauGB sind folgende Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen: 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, 
• die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie, 
• die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

• die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes, 
• unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-

gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. 

 

Bundesnaturschutzgesetz 

Nach § 1 des BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze so zu schützen, dass 

• die biologische Vielfalt, 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-

rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

  



Gemeinde Bad Schönborn  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Philippsee  –  Umweltbericht 8 I 70 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

Gemäß § 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sollen nachhaltig die Funktionen 
des Bodens gesichert oder wiederhergestellt werden. Hierzu sind schädliche Bodenverän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerver-
unreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden. Neben dem BBodSchG sind auch die Vorgaben der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. 

 

Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbe-
wirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 
Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (§ 1 
WHG). Neben dem WHG sind auch die Vorgaben des Wassergesetzes Baden-Württemberg 
(WG) zu beachten. 

Darüber hinaus formuliert das WHG den Grundsatz, bei der Gewässerbewirtschaftung die 
Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen und den Folgen des Klimawandels vor-
zubeugen.  

 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen (§ 1 BImSchG). Bei Planungen sind dazu eine Reihe von Verordnun-
gen zu beachten, z.B. TA Luft, TA Lärm, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung), 22. 
BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft) und 24. BImSchV 
(Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung). 

 

Bundesklimaschutzgesetz und Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 

Zweck dieses Bundesklimaschutzgesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des 
weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhal-
tung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung 
nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 
Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich 
zu halten. 
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Zentrales Element des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) sind die Klima-
schutzziele für die Jahre 2030 und 2040. Das Klimaschutzgesetz macht klare Vorgaben, den 
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren: Der Treibhausgasausstoß des Landes soll im 
Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 65 Prozent 
und bis 2040 soll über eine schrittweise Minderung eine Netto-Treibhausgasneutralität 
(„Klimaneutralität“) erreicht sein. Hierzu werden verschiedene Ziele und Maßnahmen defi-
niert. Durch die Festlegung des Landesflächenziels für den Ausbau erneuerbarer Energien 
sollen die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien geschaf-
fen werden. 

Neben den Klimaschutzgesetzen sind auch die Vorgaben des Gesetz für den Ausbau erneu-
erbarer Energien (EEG ) zu beachten. Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Inte-
resse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung 
zu ermöglichen, Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Brut-
tostromverbrauch soll auf 65 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden. Vor dem Jahr 2050 
soll der gesamte Strom, der im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erzeugt oder 
verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt werden.  

Mit dem Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20.07.2022 wurde in § 2 die be-
sondere Bedeutung der erneuerbaren Energien hervorgehoben. Die Errichtung und der Be-
trieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffent-
lichen Interesse. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

 

1.2.2 Fachplanungen 

Regionalplan 

Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein hat am 07.12.2016 den Aufstellungsbeschluss für 
den Regionalplan 2022 gefasst. Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2022 ist noch nicht 
in Kraft. Der noch gültige Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 mit Stand vom März 2021 
schließt verschiedene Teilfortschreibungen mit ein.  

Der derzeit gültige Regionalplan 2003 weist den Geltungsbereich des Bebauungsplans als 
Abbaugebiet für oberflächennahe Rohstoffe aus. In den Abbaugebieten sind alle raumbe-
deutsamen Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit dem Rohstoffabbau nicht vereinbar 
sind.  

Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 weist für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans einen Bereich zur Sicherung von Wasservorkommen aus. Zur langfristigen Sicherstel-
lung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sollen die Bereiche zur Sicherung von 
Wasservorkommen  so geschützt und entwickelt werden, dass die Möglichkeit der Gewin-
nung von Wasser in einwandfreier Qualität und in maximaler, ökologisch verträglicher 
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Menge dauerhaft gewährleistet ist. Hierzu sollen alle Nutzungen ausgeschlossen werden, 
die diesem Vorsorgeschutz entgegenstehen. 

Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans verläuft Grenze des Wasserschutzgebietes 
(WSG) ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg. Der nördliche Teil des Philippsees sowie 
des Geltungsbereichs sind innerhalb der Zone III B des Wasserschutzgebietes gelegen. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan in der 4. Änderung/ Fortschreibung 2012/13 der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Kronau - Bad Schönborn weist den südliche Teil des Plangebiets als 
Wasserfläche und als Fläche für Abgrabungen, den nördliche Teil als Sonderbaufläche Kies 
aus. 

 

 

1.3 Umweltziele und ihre Berücksichtigung im B-Plan 

Die in Kapitel 1.2.1 und 1.2.2 dargestellten Fachgesetze und Fachplanungen haben zum 
Ziel, die Umweltbelange im Bebauungsplan festzusetzen. Die Planung ist nach den Um-
weltbelangen zu optimieren und etwaige Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen sind festzulegen (siehe Tabelle 1). 
 

 
Tab. 1: Umsetzung der Umweltziele der Fachgesetze im Bebauungsplan. 

Relevante Fachgesetze  
mit Zielsetzung 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden; Begrenzung der Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß 
Auszug aus (§ 1a (2) BauGB) 

Errichtung der Bebauung auf Wasserflächen. Ver-
zicht auf Versieglung terrestrischer Flächen. Nut-
zung von bereits vorbelasteten Flächen im Kies-
werksbereich zur Montage der PV-Anlage. 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes so-
wie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts  
(§ 1a (3) BauGB) 

Formulierung von Maßnahmenvorschlägen im Um-
weltbericht, mit denen sich erhebliche Beeinträch-
tigungen auf Schutzgüter vermeiden, minimieren o-
der ausgleichen lassen. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bo-
dens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (§ 1 BImSchG). 

Sehr geringe baubedingte stoffliche Emissionen 
und Schallemissionen, die vor dem Hintergrund der 
Vorbelastung aus dem Umfeld (Kieswerksbetrieb) 
und der zeitlichen Begrenzung nicht ausschlagge-
bend sind. 
Keine Emissionen durch den Betrieb der Anlage.  
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Relevante Fachgesetze  
mit Zielsetzung 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen, so dass die biologische 
Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 (1) 
BNatSchG). 

Errichtung einer PV-Anlage auf einer offenen See-
fläche ohne Beanspruchung ufernaher Unterwas-
ser- und terrestrischer Vegetationsbestände. Die 
temporäre Lagerung und Montage der PV-Module 
erfolgt auf nahezu vegetationslosen Rohboden der 
Betriebsfläche der Fa. Philipp. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der 
Bodenfunktionen; Abwehr schädlicher Bodenverän-
derungen; Sanierung von Boden, Altlasten und 
hierdurch verursachten Gewässerverunreinigungen  

Errichtung der Bebauung auf Wasserflächen. Ver-
zicht auf Versieglung terrestrischer Flächen. Nut-
zung von bereits vorbelasteten Flächen im Kies-
werksbereich zur Montage der PV-Anlage 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) 

Schutz von Gewässern als Bestandteil des Natur-
haushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere u. Pflanzen sowie als nutzba-
res Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung (§ 1 WHG).  
Sparsamer u. effizienter Umgang mit dem Allge-
meingut Wasser; wirksamer Schutz von Gewässern 
vor stofflichen Belastungen; ökologische Verträg-
lichkeit des Hochwasserschutzes; Berücksichti-
gung des Klimaschutzes und Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels (§ 1) WG) 

Gewässerschutz durch Vermeidung/Minimierung 
von stofflichen Einträgen. Dies wir durch die Aus-
wahl langlebiger Anlagenkomponenten, die Kon-
zeption der schwimmenden Anlage, die geplante 
Wartung sowie durch die Auswahl umweltfreund-
licher Betriebsmittel erreicht. Die Anlage dient 
dem Klimaschutz. 
 

Bundesklimaschutzgesetz (KSG); Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg (KSG BW) 

Erreichen der national verbindlichen Klimaschutz-
ziele (Verpflichtung nach dem Pariser Klimaschutz-
abkommen i.V.m. der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen u.a.) als Mindestziel (§4 KSG 
BW), d.h. Minderung der Treibhausgase bis 2030 
um 65 % und Netto-Treibhausgasneutraliät („Kli-
maneutralität“) bis 2040. 

Errichtung einer Anlage zur unabhängigen Gewin-
nung regenerativer Energie. Dadurch Substitution 
von kohlenstoffbasierter Stromerzeugung und da-
mit verbunden Verringerung der Treibhausgasfrei-
setzung.  
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2 Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand Umwelt 

2.1 Schutzgut Boden 

2.1.1 Methoden 

Die Bewertung des Schutzguts Boden erfolgt nach dem Leitfaden Bewertung von Böden 
nach ihrer Leistungsfähigkeit (LUBW 2010). Der Leitfaden betrachtet nur ungestörte ter-
restrische Böden. Unterwasserböden (subhydrische Böden) werden in der Methodik der na-
turschutzfachlichen Bewertung von Böden nicht berücksichtigt. Daher erfolgt eine Bewer-
tung des Bodens nur für die terrestrischen Bereiche des Geltungsbereichs. Bei der Montage 
der PV-Anlage werden terrestrische Böden im Bereich des Kieswerks der Fa. Philipp bean-
sprucht, die aufgrund der betrieblichen Nutzung intensiv anthropogen überprägt worden 
sind. Daher kann ihre Bewertung nur verbal-argumentativ in Anlehnung an den Leitfaden 
erfolgen.  

Die vom Geltungsbereich miterfasste Zuwegung entlang des östlichen Ufers erstreckt sich 
auf einen bestehenden Weg. Ein Ausbau des Weges oder eine Versieglung der Wegflächen 
ist nicht vorgesehen. In den Boden des Wegs erfolgt kein Eingriff. Der Boden des Wegs ist 
bereits durch Befahrung überprägt. Weitere Beeinträchtigungen durch zukünftige Befah-
rungen sind nicht zu erwarten. Daher wird die Wegfläche nicht weiter bei der Betrachtung 
des Schutzgutes Boden berücksichtigt. 

 

2.1.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Die ursprünglichen natürlichen Böden im Bereich des Kieswerks sind nach der Bodenkarte 
von Baden-Württemberg als podsolige Braunerden und Bänderparabraunerden aus Flug-
sanddecken anzusprechen. Die obere Bodenschicht ist vorwiegend aus Feinsanden mit ge-
ringen Kiesanteilen aufgebaut und geht mit der Tiefe in kiesigen Sand über. Das Substrat 
ist karbonatfrei und sauer. Die ungestörten Böden am Standort werden nach der Methodik 
der LUBW (2010) als mittelwertig eingestuft (Wertstufe 2) (LGRB 2022).  

Infolge der langjährigen Nutzung als Werksfläche wurde der humose Oberboden abgetra-
gen, wodurch sandige Lockerrohböden (Syroseme) vorliegen. Durch die ständige Befahrung 
und Überlagerung der Fläche ist die weitere Entwicklung des Bodens (Ausbildung von hu-
mosen Oberböden, biogene Bodenentwicklung etc.) stark eingeschränkt. Darüber hinaus ist 
infolge der betrieblichen Vorgänge auf der Fläche mit einer deutlichen Verdichtung der Roh-
böden zur rechnen. Diese anthropogene Überprägung hat deutliche Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen zur Folge. Aufgrund des fehlenden Humus ist von einer verminderten Leis-
tungsfähigkeit als Puffer und Filter für Schadstoffe sowie von einer geringeren Nähr-
stoffspeicherung im Boden auszugehen. Die Durchwurzelbarkeit und die Wasseraufnahme-
fähigkeit sind durch die Verdichtung des Bodens reduziert. Aus den aufgeführten Einschrän-
kungen folgt, dass der Boden der Werksfläche seine Funktion als Pflanzenstandort und als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf nur noch sehr eingeschränkt erfüllen kann.  
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Da die Bewertung des Bodens gemäß LUBW (2010) auf seinen Leistungsfähigkeiten beruht, 
kann der überprägte Boden der Werksfläche nur als geringwertig eingestuft werden.    

 

 

2.2 Schutzgut Wasser 

2.2.1 Methoden 

Das Schutzgut Wasser wird in einem eigenständigen umfangreichen limnologischen Gut-
achten (Anhang 3) abgehandelt. Daher werden hier zum Schutzgut Wasser nur die Ergeb-
nisse des limnologischen Gutachtens zusammengefasst. 

Die Bewertung des aktuellen Gütezustands des Baggersees beruht auf den die Rohstoffge-
winnung begleitenden Gewässeruntersuchungen aus den Jahren 2008 bis 2019. 

Die Eingriffsbeurteilung im limnologischen Gutachten basiert auf einer Literaturauswertung 
sowie auf einer Auswertung der Untersuchungen an zwei Referenzgewässern, deren Was-
serfläche jeweils großflächig überdeckt ist. Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens 
werden anhand von Modellrechnungen prognostiziert. 

 

2.2.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse des limnologischen Gutachtens zum 
Zustand des Philippsees zusammengefasst dargestellt. Demnach weist das Gewässer im 
Bestand keine Belastungen oder Negativentwicklungen auf.  
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Tab. 2: Zusammenfassende Bewertung des Gewässerzustands des Philippsees 

Parame-
ter 

Indikatorbedeutung Bewertung Orientie-
rungswert 

Einstufung 

Temperatur 
u. Gewäs-
serschich-
tung 

Bei eingeschränktem Zirku-
lationsverhalten (Meromi-
xis) entwickeln sich Sauer-
stoffdefizite. 

Der See zirkuliert. Das 
Zirkulationsverhalten 
wird durch die Aus-
kiesungstätigkeit ge-
fördert. 

- Positiv 

Sauerstoff-
haushalt 

Sauerstoffdefizite weisen 
auf ein Überangebot an 
Nährstoffen und hohe Zeh-
rungsintensität der Sedi-
mente hin. 

Keine Sauerstoffdefi-
zite im Tiefenwasser-
körper. Aus-
kiesungstätigkeit ver-
bessert die Sauer-
stoffsituation.   

Max. 30% 
der Wasser-
säule über 
Grund O2-Ge-
halt  
< 2mg/l 

Positiv, deutlich besser 
als Leitbildwert. 

Leitfähig-
keit 

Ionenanreicherungen in der 
Tiefe weisen auf hohe Tro-
phie hin. 

Die Leitfähigkeits-
werte nehmen im 
Sommer mit der See-
tiefe kaum zu. Aus-
kiesung fördert die 
Durchmischung. 

- Positiv, keine Belas-
tung erkennbar. 

Phosphor-
gehalt 

Erhöhte Phosphorkonzentra-
tionen begünstigen Algen-
wachstum und indirekt 
Sauerstoffdefizite. 

Geringe Phosphorgeh-
alte im Wasserkörper. 
Keine Rücklösung in 
der Tiefe. 

0,007 bis 
0,036 mg/l 

Positiv, Messwerte lie-
gen im Bereich des Ori-
entierungswertes oder 
unterschreiten diesen 
teils deutlich. 

Chloro-
phyll-a-Ge-
halt 

Hohe Chlorophyll-a Ge-
halte indizieren starkes Al-
gen- und Cyanobakterien-
wachstum. 

Niedrige Chlorophyll-a 
Gehalte im Wasser-
körper infolge gerin-
ger Phosphorkonzent-
rationen u. intensiver 
Wasserumwälzung 
durch Auskiesung. 

4-12 µg/l Positiv, Messwerte im 
Bereich des Orientie-
rungswertes oder un-
terschreiten diesen. 
Vereinzelt treten hö-
here Werte auf. Der 
Mittelwert ist deutlich 
leitbildkonform.   

Sichttiefe Geringe Sichttiefenwerte 
sind ein Indikator für Algen- 
und Cyanobakterienmassen-
entwicklungen, sofern nicht 
durch mineralische Trübe 
bedingt. 

Sichttiefenwerte we-
gen intensiver Aus-
kiesungstätigkeit (mi-
neralische Trübe) re-
duziert. 

4,4 – 2 m Wegen mineralischer 
Trübe nicht als Tro-
phieindikator verwert-
bar. 

Algen- u. 
Cyanobak-
terienent-
wicklung 

Hohe Algendichten weisen 
auf ein Überangebot an 
Nährstoffen hin. Zudem be-
günstigt die Klimaerwär-
mung die Phytoplanktonent-
wicklung. 

Max. mäßige Nähr-
stoffgehalte, die Aus-
kiesung u. die hohe 
Seetiefe schränken 
die Phytoplanktonent-
wicklung ein. 

Cyanobakte-
rienbiomasse 
< 3 mm3/L 

Geringes Entwicklungs-
potential auf-grund des 
günstigen Nährstoff-
haushaltes. 
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2.3 Schutzgut Klima/Luft 

2.3.1 Methoden 

Eine Einschätzung der lokalklimatischen Verhältnisse lässt sich aus der topographischen 
Situation sowie aus den gegebenen Landnutzungen ableiten. Zur bioklimatische Bedeutung 
der Seefläche für die benachbarten Siedlungsbereiche wird eine Klimaanalyse der Region 
Mittlerer Oberrhein (INGENIEURBÜRO LOHMEYER 2009) herangezogen.  

 

2.3.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Der Seefläche kommt im Gegensatz zu den umgebenden Landflächen aufgrund der physi-
kalischen Eigenschaft des Wassers eine abdämpfende Ausgleichsfunktion im Temperatur-
haushalt zu. Über einer Seefläche wird im Gegensatz zur Landfläche die aus der Umgebung 
herangeführte Luft am Tage bzw. im Sommer abgekühlt, in der Nacht bzw. im Winter hin-
gegen erwärmt. Diese Effekte sind aber abhängig von der Größe des jeweiligen Wasser-
körpers. Je größer das Gewässer ist, desto eher wirkt dieser sich ausgleichend auf das 
Lokalklima seiner Umgebung aus. 

Nach der Klimaanalyse für die Region Mittlerer Oberrhein (INGENIEURBÜRO LOHMEYER 2009) 
erfüllt der den Siedlungsbereichen nächstgelegene östliche Teil des bestehenden Bagger-
sees eine lokalklimatisch wertvolle Funktion. Die ausgleichende Funktion der Wasserfläche 
ist für die Temperaturverhältnisse in den angrenzenden Siedlungsbereichen von Bedeu-
tung. 

Darüber hinaus sind innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans auch in geringem 
Umfang vegetationsfreie und unbefestigte Flächen des Kieswerksgeländes gelegen, die 
sich schneller erwärmen und auskühlen als vegetationsbestandene Bereiche. Zum dem ent-
fällt dort die Evapotranspiration, d.h. die Gesamtverdunstung, die sich aus direkter Ver-
dunstung und der Pflanzenverdunstung zusammensetzt. Die Werksflächen sind daher für 
die lokalklimatischen Verhältnisse von nachrangiger Bedeutung. Infolge ihrer vergleichs-
weise geringen Flächengröße spielen sie für die bioklimatischen Verhältnisse in den be-
nachbarten Siedlungsbereichen keine Rolle.  

 

 

2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

2.4.1 Methoden 

Aufgrund der Lage der geplanten PV-Anlage auf einer Seefläche mit einem Mindestabstand 
zum Ufer von mehr als 50 m erfolgt keine Beanspruchung von terrestrischen Vegetations-
beständen. Ein direkter Eingriff in Landbiotope findet durch die geplante Anlage auf dem 
Gewässer somit nicht statt. Um die Auswirkungen auf den Unterwasserlebensraum zu be-
urteilen, wurde eine Untersuchung der Wasserpflanzen und der Fischbestände im Rahmen 
eines gesonderten Gutachtens durchgeführt (s. Anhang 4).  
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Durch mögliche Kulissenwirkung der Anlage und ein entsprechendes Meide- und Aus-
weichverhalten der im Umfeld lebenden Tiere kann möglicherweise ein indirekter Verlust 
von Lebensräumen eintreten. Derartige anlagebedingte Auswirkungen sind jedoch bei den 
im Umfeld einer schwimmenden PV-Anlage vorkommenden Kleinvögeln, Amphibien, Repti-
lien aufgrund des ausreichenden Abstandes zum Ufer nicht zu erwarten.  

Demgegenüber könnten bei den schwimmenden Wasservögeln (Lappentaucher, Entenvö-
gel, Rallen, Kormorane) Kulissenwirkungen eintreten. Somit erfolgte auf dem gesamten 
Baggersee zum einen im Frühjahr 2022 eine Erfassung brütender Wasservögel, zum ande-
ren im Winterhalbjahr 2021/22 eine Zählung der überwinternden und rastenden Wasservö-
gel. Eine genauere Darstellung der dabei angewandten Methoden findet sich im Kap. 6.1. 
zur artenschutzrechtlichen Beurteilung. Neben der eigenen Winteruntersuchung erfolgte 
bei der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW) eine Anfrage zur 
vorhandenen Daten aus den zwei vorherigen Winterperioden 2019/20 und 2020/21. 

Da bei den Fledermäusen aufgrund des Uferabstandes keine anlagebedingte Beanspru-
chung von Quartieren (Bäume, Gebäude) eintritt, werden die Auswirkungen auf mögliche 
ufernahe Nahrungshabitate ohne eine Erfassung der Tiergruppe dargestellt. 

Der Aufbau der Anlagen erfolgt außerhalb des Sees auf drei Betriebsflächen der Fa. Philipp 
(s. Anlage 2). Bei diesen handelt es sich um nahezu vegetationsfreie Rohbodenflächen und 
Halden mit nur wenig Besiedlungspotential. Dennoch erfolgte dort eine Erfassung der Vö-
gel, Reptilien und Amphibien (s. Kap. 6.1).  

Die Anfahrt für die zukünftigen Wartungsarbeiten erfolgt über den bestehenden, am Ostu-
fer verlaufenden Weg (s. Anlage 2). Da ein Ausbau des Weges dazu nicht erforderlich ist, 
findet keine Beanspruchung von Vegetationsbeständen statt.  

 

2.4.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Schutzausweisungen 

Der Baggersee der Fa. Philipp ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes (z.B. Naturschutz-
gebiet, Natura 2000-Gebiet, Landschaftsschutzgebiet). Gesetzlich geschützte Biotope sind 
dort nicht ausgewiesen. Allerdings erstrecken sich entlang des kompletten Ostufers, 
Nordufers sowie teilweise am Westufer ältere Verlandungszonen mit Schilfröhrichtbestän-
den, die als geschützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz einzustufen sind (s. 
Anlage 3 u. Abb. 2). 

 

Unterwasserlebensraum 

Wasserpflanzen 

Bei der Erfassung der Wasserpflanzenvegetation an fünf Standorten wurden lediglich acht 
Arten nachgewiesen, darunter eine Art der Vorwarnliste (s. Anhang 4). Die festgestellte 
Tiefengrenze der Makrophyten-Besiedlung erstreckt sich bis zu 5 m. Der Baggersee weist 
insgesamt eine geringe Bedeutung für Wasserpflanzen auf.  
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Fische 

Gemäß aktualisierter Fangstatistik wurden 14 Fischarten in dem Baggersee ermittelt (s. 
Anhang 4). Zusätzliche zwei Arten wurden in dem gleichen Zeitraum eingesetzt. Von den 
Fischarten im Philippsee sind sechs als wertgebend einzustufen. Die Fischfauna im Gewäs-
ser setzt sich überwiegend aus anspruchslosen Arten zusammen. Dem Gewässer wird im 
dem Gutachten für die regionale wie die potenzielle natürliche Fischfauna aktuell eine ge-
ringe Bedeutung zugewiesen. 

 

 
Abb. 2: Schilfröhrichtsaum am Ostufer des Philippsees 

 

Ufernaher Brutlebensraum für Wasservögel 

Im Rahmen der Wasservogel-Untersuchung wurden auf dem gesamten Baggersee mit Hau-
bentaucher (6 Brutpaare), Stockente (RL-BW V), Blässhuhn (7 Brutpaare), Teichhuhn (RL-
BW 3, RL-D 3, 1 Brutpaar) und Nilgans (1 Brutpaar) fünf Brutvogelarten festgestellt (s. auch 
Tab. 3 im Kap. 6.2.1 der Artenschutzprüfung). Drei Reviere lagen dabei im näheren Umfeld 
der geplanten PV-Anlage (s. Anlage 3).  

Der Philippsee zeichnet sich vor allem in der Nordhälfte durch einen Schilfröhrichtsaum aus 
und bietet somit dort Haubentaucher, Bläßhuhn und Teichhuhn geeignete Brutlebensräume 
(s. Anlage 3 und Abb. 2). Ins Wasser ragende Gehölzstrukturen, die Haubentaucher und 
Blässhuhn geschützte Nisthabitate darstellen, kommen am Gewässer jedoch kaum vor.  
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Zumindest für den Haubentaucher könnte das die Ursache für die anscheinend geringen 
Brutversuche sein. Das Blässhuhn nutzt dagegen vor allem die am Baggersee vorhandenen 
Schilfbestände.  
 

Gesamtsee als Lebensraum für überwinternde und rastende Wasservögel 

Da das Kap. 6.2.2 zur artenschutzrechtlichen Beurteilung eine ausführliche Darstellung zum 
Bestand enthält, wird hierauf verwiesen. Die Winterbestände setzen sich größtenteils aus 
Brutvögeln des Philippsees zusammen. Vor dem Hintergrund der Gewässergröße sind die 
Anzahlen als gering einzustufen. Bei den Untersuchungen der OGBW wurden vergleichbare 
Größenordnungen der Wasservögel in den vorherigen Winterhalbjahren festgestellt. 

 

Lager- und Montageflächen 

Im Bereich der geplanten überwiegend vegetationsfreien Lager- und Montageflächen wur-
den keine Brutvogel-, Reptilien- und Amphibienarten festgestellt. 

 

 

2.5 Schutzgut Landschaft  

2.5.1 Methoden 

Die Bestandsbeschreibung erfolgt auf Basis einer vor Ort durchgeführten Landschaftsana-
lyse. Die Bewertung wird anhand der im § 1 BNatSchG genannten Kriterien Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft durchgeführt. 

Da die Auswirkungen des Vorhabens auf die landschaftsgebundene Erholung bereits um-
fänglich im Kapitel zum Schutzgut Mensch (Kap. 2.7) betrachtet wird, sei hierauf verwiesen. 

 

2.5.2 Bestandbeschreibung und -bewertung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der Großlandschaft Nördliches Ober-
rhein-Tiefland (Nr. 22) im Naturraum Hardtebenen (Nr. 223) (Daten- u. Kartendienst der 
LUBW im Internet).  

Der Vorhabensbereich bzw. der Baggersee der Fa. Philipp stellt infolge der anthropogenen 
Entstehung ein naturraumfremdes Landschaftselement dar. Aufgrund der in der Nordhälfte 
vorhandenen Verlandungsvegetation mit Schilfröhrichten und Gehölzen entlang der Ufer 
besitzt das Gewässer jedoch den zumindest optischen Charakter eines naturnahen Biotops. 
Die große Wasserfläche weist dennoch weiterhin auf den menschengemachten Ursprung 
hin.  
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Während eine Vielfalt der Landschaftsausprägung im eigentlichen Vorhabensbereich auf-
grund der offenen Seefläche nicht gegeben ist, besteht diese bei Betrachtung eines größe-
ren Raumausschnitts. So zeichnet sich die Landschaft um den Baggersee durch das große 
zusammenhängende Waldgebiet Obere Lußhardt im Westen sowie durch die Landwirt-
schaftsflächen im Süden aus. Im direkten östlichen Umfeld verläuft die Kreisstraße K 3576. 
Auf an anderen Straßenseite befindet sich im Osten ein weiterer Baggersee. 

Eine naturraumtypische Eigenart der Landschaft ist aufgrund der stellenweise anthropoge-
nen Überformung (Baggerseen, Straße) nur bedingt gegeben. Kulturhistorische Nutzungs-
formen sind nicht vorhanden. 

Das Kriterium der Schönheit wird durch die anthropogene Überformung nur bedingt erfüllt. 
Die mittlerweile naturnahe Ausprägung der Ufer v.a. in der Nordhälfte des Philippsees und 
deren direkten Lage an dem westlich gelegenen Lußhardtwald kann diesem Landschafts-
ausschnitt jedoch eine Schönheit zugesprochen werden (s. Abb. 5). 

Eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet liegt für den Planungsraum nicht vor. 

 

 
Abb. 3: Blick vom höher gelegenen Nordufer (Betriebsgelände) auf den Vorhabensbereich 
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Abb. 4: Blick vom höher gelegenen Südufer auf den Vorhabensbereich 

 

 
Abb. 5: Blick vom Ostufer auf den Vorhabensbereich  
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2.6 Schutzgut Fläche 

2.6.1 Methoden 

Das Schutzgut Fläche ist mit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 als ei-
genständiges Schutzgut zu berücksichtigen und ist somit nicht mehr Teil des Schutzguts 
Boden. Ziel der gesonderten Behandlung ist es, den Flächenverbrauch insbesondere durch 
Versiegelung zu verringern. Derzeit liegen keine konkreten Methoden zur Bestands- und 
Eingriffsbewertung für das Schutzgut Fläche vor. Vor diesem Hintergrund erfolgt hier eine 
verbal-argumentative Beurteilung. 

 

2.6.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der mit der Errichtung der PV-Anlage beanspruchte Bereich erstreckt sich größtenteils auf 
die offene Seefläche des Philippsees. Der Philippsee ist ein anthropogen hergestelltes Still-
gewässer mit einer derzeitigen Wasserfläche von ca. 58 ha. Die geplante maximal 8,7 ha 
große PV-Anlage macht einen Flächenanteil von max. 15 % der aktuellen Wasserfläche 
aus. Mit Erreichen der derzeit genehmigten Ausdehnung sowie unter Berücksichtigung der 
aktuell beantragten Abbauerweiterung wird sich die Wasserfläche des Sees in den kom-
menden Jahren weiter vergrößern und sich der durch die PV-Anlage überdeckte Anteil auf 
ca. 12% verringern. Darüber hinaus besteht am Standort noch eine regionalplanerischen 
Ausweisung für eine Rohstoffsicherungsfläche, die im Anschluss an die beantragte Abbau-
erweiterung eine weitere Vergrößerung der Wasserfläche auf insgesamt ca. 86,5 ha er-
möglicht. Dadurch reduziert sich der Anteil der Anlage an der Seefläche auf 10%.  

Die Seefläche besitzt eine Bedeutung als Wasserlebensraum für Pflanzen und Tiere (s. Kap. 
2.4) und für die wassergebundene Freizeitnutzung (s. Kap.2.7). 

Die Montage der schwimmenden Anlage und die Aufstellung von Nebenanlagen erfolgt auf 
dem Kieswerksgelände der Philipp & Co. KG, das ist bereits stark durch den Betrieb anth-
ropogen beansprucht ist. Neben den Werksanlagen dient das Werksgelände als Lager- und 
Regiefläche. Auf dem Areal stehen geringwertige, sandige Rohböden (s. Kap. 2.1) an, auf 
denen sich infolge der ständigen Befahrung mit Baumaschinen und der Überlagerung nur 
randlich ein Vegetationsbestand entwickelt hat.  

Die vom Geltungsbereich miterfasste Zuwegung entlang des östlichen Ufers für zukünftige 
Wartungsarbeiten erstreckt sich auf einen bestehenden Weg. Ein Ausbau des Weges oder 
eine Versieglung der Wegflächen ist nicht vorgesehen. 

Durch seine intensive Überprägung weist der terrestrische Eingriffsbereich eine geringe 
Bedeutung für das Schutzgut Fläche auf. 
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2.7 Schutzgut Mensch  

2.7.1 Methoden 

Im Sinne einer Beurteilung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 
Schutzgut Mensch werden die Funktionen Arbeiten und Erholung betrachtet. 

Zur Beurteilung der Funktionen des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Mensch sind 
die planungsrechtlichen Zielstellungen der kommunalen Flächennutzungsplanung sowie die 
vorhandenen Strukturen für die siedlungsnahe Erholung von Bedeutung. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Betrachtungen liegt auf der menschlichen Gesundheit. 
Hierzu werden insbesondere Sicherheitsvorkehrungen beschrieben, die eine Gefährdung 
des Menschen auf oder im Umfeld der Anlage sowie bei der Nutzung der Freizeiteinrich-
tungen am Baggersee minimieren.     

 

2.7.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn 
/ Kronau 1989 mit Stand vom 17.03.2005 weist die bestehende Seefläche als Wasserfläche 
und als Fläche für Abgrabungen aus. Das Kieswerk der Fa. Philipp ist mit der Ausweisung 
Sonderbaufläche Kies belegt. Mit dem laufenden Abbau des Rohstoffs Kies und dessen 
Aufbereitung vor Ort nimmt der Standort eine hohe Bedeutung für die Funktion Arbeit ein. 

Der Philippsee unterliegt neben der Rohstoffgewinnung einer intensiven Freizeitnutzung. 
Am Südostufer, mehrere hundert Meter von der geplanten PV-Anlage entfernt, bestehen 
verschiedene Freizeitnutzungen. Ein 4,6 ha großer im Südosten gelegener Bereich des  Bag-
gersees ist nach der EU-Richtlinie 2006/7/EG als Badegewässer ausgewiesen und wird von 
der Stadt Schönborn als öffentlicher Badesee genutzt. Die Badenutzung erfolgt in der Frei-
zeitanlage Äußeres Fischwasser. Für die Nutzung des Baggersees liegt eine Rechtsverord-
nung der Stadt Bad Schönborn i. d .F. vom 01.01.1999 vor. Ansässig sind darüber hinaus 
der DLRG Bad Schönborn, der Surfclub Bad Schönborn sowie der Tauchclub Bad Schönborn. 
Die fischereiliche Nutzung des Baggersees erfolgt durch den Angelclub (AC) Bad Schön-
born, dessen Vereinsheim am östlichen Ufer angesiedelt ist. Somit ist auch die Funktion 
Erholung im östlichen Teil des Baggersees von hoher Bedeutung.   

 

 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Der größte Teil der geplanten PV-Anlage wird auf der Wasserfläche des Philippsees instal-
liert. Kultur- oder Sachgüter sind dort nicht vorhanden. 

Im terrestrischen Bereich ist nur die Verlegung der Kabeltrasse auf einer Länge von ca. 
150 m vorgesehen. Auf den geplanten Lager- und Montageflächen im Kieswerk existieren 
keine Infrastruktureinrichtungen oder sonstige Sachgüter.  
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Kulturgüter kommen im Vorhabensbereich nicht vor. Das Antreffen von Bodendenkmalen 
wird ausgeschlossen, da im Zuge der bisherigen Nutzung der Fläche der Oberboden bereits 
entfernt wurde. 

 

 

3 Status quo-Prognose 

Bei einer Nichterrichtung der geplanten schwimmenden PV-Anlage unterbleiben die ge-
planten geringfügigen Eingriffe in die Kieswerksfläche (Verlegung der Stromleitung, Nut-
zung als Montagefläche). Die Kieswerksfläche wird weiterhin durch den Aufbereitungsbe-
trieb der Fa. Philipp genutzt. Dabei ist festzustellen, dass die Berücksichtigung der Werks-
fläche bei der Montage der PV-Module und der Leitungsverlegung keine andersartige Über-
prägung der Böden der Werksfläche darstellt, als die bisherige Nutzung als Regie- und La-
gerfläche. Daher sind die zukünftige Nutzung und Ausprägung des Werksgeländes unab-
hängig von der Umsetzung der geplanten Maßnahme.    

Die Überdeckung des Baggersees auf max. 8,7 ha Wasserfläche würde unterbleiben, wenn 
die PV-Anlage nicht errichtet würde. In diesem Fall wären die Freizeitnutzungen auf und am 
Baggersee nur durch Rohstoffgewinnung der Fa. Philipp sowie durch naturschutzrechtliche 
Vorgaben beschränkt. Der Geltungsbereich innerhalb der Seefläche könnte weiterhin mit 
Booten sowie von Surfern befahren werden.  

Darüber hinaus würde die offene Seefläche des Geltungsbereichs wie bisher als Lebens-
raum von Wasservögeln und der Gewässerfauna des Pelagials (Freiwasserbereich) genutzt 
werden. 

Sollte die Anlage nicht errichtet werden, würde die Substitution der kohlenstoffgebunde-
nen Stromproduktion durch die Nutzung erneuerbarer Energien und somit die Einsparung 
von über 9.000 t CO2 pro Jahr entfallen. Mit dem Wegfall dieser Möglichkeit der Treibhaus-
gaseinsparungen müssten andere Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels und zur 
Erreichung der durch das Land Baden-Württemberg (siehe KSG) und auf nationaler und in-
ternationaler Ebene formulierten Klimaziele gesucht und ergriffen werden. 

Außerdem würde eine unabhängige Art der Energieerzeugung an diesem Standort entfal-
len. 
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4 Konfliktanalyse 

4.1 Planungsrecht 

Regionalplan 

Nach dem Regionalplan des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein von 2003 besteht für 
den Geltungsbereich eine Ausweisung als Abbaugebiet für oberflächennahe Rohstoffe. In 
den Abbaugebieten sind alle raumbedeutsamen Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit 
dem Rohstoffabbau nicht vereinbar sind. Da die Rohstoffgewinnung im Geltungsbereich 
und seinem Umfeld bereits abgeschlossen ist und die weitere Rohstoffgewinnung am 
Standort nicht durch die geplante PV-Anlage beeinträchtigt wird (vgl. Kapitel 4.8), resultiert 
aus dem geplanten Vorhaben kein Konflikt mit der Rohstoffgewinnung. 

Zudem ist der Geltungsbereich Bestandteil eines Bereichs zur Sicherung von Wasservor-
kommen im Regionalplan. Zur langfristigen Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 
mit Wasser sollen die Bereiche zur Sicherung von Wasservorkommen so geschützt und ent-
wickelt werden, dass die Möglichkeit der Gewinnung von Wasser in einwandfreier Qualität 
und in maximaler, ökologisch verträglicher Menge dauerhaft gewährleistet ist. Hierzu sol-
len alle Nutzungen ausgeschlossen werden, die diesem Vorsorgeschutz entgegenstehen. 
In Kapitel 4.3 sowie im Anhang 3 wird ausgeführt, dass vorhabensbedingt keine qualitati-
ven oder quantitativen Auswirkungen auf den Philippsee und das aus dem See abströmende 
Grundwasser zu erwarten sind. Daher ist kein Konflikt mit der Sicherung von Wasservor-
kommen gegeben.  

 

Flächennutzungsplan 

Die Nutzung des Standorts durch die PV-Anlage wird mit einer Festsetzung eines Sonder-
gebietes Förderung erneuerbarer Energie - schwimmende PV-Anlage im Rahmen eine An-
passung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Kronau - 
Bad Schönborn im Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren festgelegt.  

 

 

4.2 Schutzgut Boden 

Die Nutzung der Betriebsfläche als Lager und Montagestandort der PV-Anlage führt zu kei-
ner wesentlichen Beeinträchtigung der vorhandenen Rohböden im Werksbereich. Darüber 
hinaus stellt die Nutzung die Bodens durch die Montage der Modulboote keine andersartige 
Überprägung der Böden der Werksfläche dar, als die bisherige Nutzung als Regie- und La-
gerfläche der Fa. Philipp.  

Auch bei der Verlegung des Stromkabels auf dem Werksgelände erfolgt keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Schutzguts, da dort ebenfalls anthropogen überprägte Rohböden vor-
handen sind. Außerdem findet die Verlegung mittels eines bodenschonenden Kabelpflugs 
statt.  
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Insgesamt betrachtet ergibt sich aus dem geplanten Vorhaben keine relevante Beeinträch-
tigung des Schutzgutes Boden im Geltungsbereich des B-Plans. 

 

 
4.3 Schutzgut Wasser 

Eine mögliche Beeinflussung der limnologischen Verhältnisse ergibt sich vor allem infolge 
der Beschattung der Wasserfläche durch die schwimmende Anlage. In vorliegendem Fall 
wird eine Wasserfläche von max. 8,7 ha beschattet.  

Auswirkungen durch stoffliche Einträge können aufgrund des zu erwartenden geringfügigen 
Umfangs sowie der Eigenschaften der eingesetzten Betriebsmittel und der getroffenen Si-
cherheitsvorkehrungen (s. Kap. 4.8) ausgeschlossen werden. Darüber hinaus kommt das 
limnologische Gutachten auf der Basis der Literaturauswertung zu dem Schluss, dass mög-
lich Auswirkungen durch Leaching (Auswaschung) und Antifouling (Materialbeschichtung) 
als unerheblich einzustufen sind. 

Die Beschattung und Überdeckung der Wasserfläche führt nach den Ergebnissen des Gut-
achtens zu einer Verringerung primärer meteorologischer Wirkgrößen wie der Globalstrah-
lung, der Windgeschwindigkeiten und der langwellige Rückstrahlung sowie zu einer Erhö-
hung des Dampfdrucks jeweils im überdeckten bzw. beschatteten Bereich.  

Änderungen der aufgeführten primären meteorologischen Wirkgrößen können sich auf ele-
mentare limnologische Parameter, wie den Temperaturhaushalt, die Wasserzirkulation und 
das Schichtungsverhalten, die Seeverdunstung sowie auf den Sauerstoffhaushalt auswir-
ken. Diese Änderungen sind jedoch in allen durch die Modelberechnungen betrachteten 
Fällen und/oder nach Literaturauswertung als unerheblich einzustufen. 

Bezüglich der Auswirkungen auf das Phytoplankton (Chlorophyll-a-Gehalt) kommt das Gut-
achten zum Ergebnis, dass durch die vorhabensbedingte Beschattung des Gewässers zwar 
das Algenwachstum vermindert wird, das Ausmaß jedoch als nicht erheblich einzustufen 
ist. 

Relevante Auswirkungen für die Nutzung von SPV-Anlagen auf Baggerseen sind nach dem 
Gutachten auf Basis der Literaturauswirkungen ab einem Überdeckungsgrad zwischen 25-
40 % (= Erheblichkeitsschwelle) zu erwarten.  

Der Gutachter kommt daher zu dem Schluss, dass für keinen der untersuchten Parameter 
eine Erheblichkeitsschwelle überschritten wurde und somit die geplante Nutzung zur Ener-
giegewinnung im angegebenen Ausmaß uneingeschränkt im Philippsee erfolgen kann. 

Da keine Auswirkungen auf die Qualität und Quantität des Wassers gegeben sind, sind 
auch die Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht durch das ge-
plante Vorhaben betroffen. Das Verschlechterungsverbot nach der WRRL wird eingehalten.  

Der nordöstliche Teil des Philippsees ist Bestandteil des Schutzzone III B des Wasser-
schutzgebietes ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg. Die geplante PV-Anlage erstreckt 
sich etwa zur Hälfte auf die Fläche der Wasserschutzgebietszone.   
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Da keine Auswirkungen auf die limnologischen Verhältnisse und die Wasserqualität gege-
ben sind, sind auch Beeinträchtigungen des Grundwassers sowie der der Trinkwasserge-
winnung auszuschließen.  

Auch eine Begünstigung der Entwicklung von toxinbildenden Cyanobakterien durch die vor-
habensbedingte Beschattung bzw. die Besiedlungsmöglichkeiten, die sich durch die Ein-
bringung der Schwimmkörper ergeben, ist laut Gutachten nicht zu erwarten. Eine Belastung 
des Grundwassers insbesondere des Trinkwasserschutzgebietes im Abstrom des Philipp-
sees ist auszuschließen, da sich Cyanotoxine sehr schnell abbauen und die Fließzeit des 
seeabstromigen Grundwassers bis zum Grundwasserschutzgebiet mehrere Jahre beträgt. 

 

 

4.4 Schutzgut Klima und Luft 

Mit der Errichtung der schwimmenden PV-Anlage wird eine max. 8,7 ha große Wasserflä-
che des Baggersees mit technischen Bauten vollständig überdeckt. Das entspricht max. 
15 % der Wasserfläche des bestehenden Baggersees bzw. ca. 10 % der Wasserfläche nach 
Abbau der derzeit beantragten Abbauerweiterung und der zusätzlich nach der regionalpla-
nerischen Ausweisung zusätzlich zum Abbau vorgesehenen Rohstoffsicherungsfläche.  

Eine maßgebliche Änderung des Niederschlagseintrag in den See und der Grundwasser-
neubildung ist durch die Überdeckung der Wasserfläche auszuschließen. Der überwiegende 
Teil des Niederschlags wird von den Aufbauten der Anlage in den See abfließen. Bei hohen 
Temperaturen ist jedoch davon auszugehen, dass ein Teil des Niederschlags vor Erreichen 
des Seewassers auf den erhitzten Bestandteilen der SPV-Anlage verdunstet. Auf der ande-
ren Seite wird infolge der Verschattung der Wasserfläche durch die Aufbauten die Ver-
dunstung der Seefläche verringert. Auswirkungen auf die Verdunstung werden beim 
Schutzgut Wasser mitbetrachtet.  

Aus der Überdeckung eines Teils der Wasserfläche und der daraus resultierenden Beschat-
tung ergibt sich eine Reduzierung der Wassertemperatur. Mit der Überdeckung der Was-
serfläche wird gleichzeitig die Windgeschwindigkeit über der Wasseroberfläche verringert, 
was zu einer Erwärmung des Wassers führt. Nach Literaturangaben ist bei einer Überde-
ckung von bis zu 30 % der Seefläche nur mit einer geringfügigen Abnahme der Verdunstung 
zu rechnen. Somit sind die Gesamtauswirkung auf die klimasteuernden Funktionen des 
Sees bei der geplanten Größe der PV-Anlage als unerheblich einzustufen. Außerdem steht 
das Wasser der durch die PV-Anlage beschatteten Bereiche im freien Austausch mit der 
offenen Wasserfläche (s. Anhang 3).  
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Bioklimatischen Auswirkungen  

Die möglichen Einflüsse des Vorhabens auf bioklimatischen Verhältnisse in den nächstge-
legen Siedlungsbereichen von Langenbrücken lassen sich aus den Ergebnissen eines kli-
matologischen Gutachtens ableiten, welches eine großflächige Erweiterung eines Bagger-
sees im Oberrheingraben (von 172 ha auf geplante 257 ha Gesamtseefläche) untersucht hat 
(HÖSCHELE 1984). Durch dieses Gutachten sollte geklärt werden, ob und in welcher Form die 
vorhabensbedingte Vergrößerung der Wasseroberfläche nachteilige Veränderungen der 
dortigen mesoklimatischen Situation zur Folge hat. Hierbei standen insbesondere mögliche 
Veränderungen im Feuchtehaushalt der bodennahen Atmosphäre (Nebelbildung, verstärkte 
Verdunstung, Veränderung der relativen Luftfeuchte) sowie der Lufttemperatur im Vorder-
grund. 

Das Gutachten kommt insgesamt zu dem Schluss, dass aus der großflächigen Seeerweite-
rung, die eine Vergrößerung auf ca. 167 % der ursprünglichen Seefläche darstellt, nur ge-
ringfügige Änderungen im Feuchtehaushalt und praktisch keine Änderungen der Lufttem-
peratur resultieren.  

Dementsprechend kann im Umkehrschluss davon ausgegangen werden, dass durch eine 
Überdeckung von derzeit max. 15 % bzw. zukünftig ca. 10 % der Wasserfläche und die 
daraus resultierenden Änderungen im Wasser- und Temperaturhaushalt als geringfügig zu 
bewerten und in ihrer Intensität in die Schwankungsbreite der natürlichen lokalklimati-
schen Verhältnisse einzuordnen sind. 

Zu einer vergleichbaren Aussage kommt auch das limnologische Gutachten auf der Basis 
einer Literaturauswertung (Anhang 3). Die Beschattung der Seefläche führt demnach zu 
einer Verringerung der primären meteorologischen Wirkgrößen wie der Globalstrahlung, 
der Windgeschwindigkeit und der langwellige Rückstrahlung sowie zu einer Erhöhung des 
Dampfdrucks im Bereich der Anlage. Beim vorgesehenen Anteil der beschatteten Wasser-
fläche sowie aufgrund des weiterhin möglichen Wasseraustauschs zwischen dem beschat-
tetet Bereich und der offenen Wasserfläche ergeben sich jedoch keine relevanten Auswir-
kungen auf den Temperaturhaushalt und das Schichtungsverhalten des Gesamtgewässers. 
Relevante Änderung der Verdunstung, der relativen Luftfeuchte oder der Lufttemperatur 
sind daher nicht erwarten. 

Mit einer vorhabensbedingten Beeinträchtigung der bioklimatischen Funktion des beste-
henden Sees auf die nächstgelegenen Siedlungsbereiche ist daher nicht zu rechnen.  

 

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die CO2-Reduktion 

Mit der Errichtung und dem Betrieb der PV-Anlage wird eine erneuerbare Energiequelle 
nutzbar gemacht und die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern substituiert. Dadurch 
trägt das Vorhaben auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, die sonst bei der Nutzung 
fossiler Energieträger freigesetzt werden. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Einspa-
reffekte. Durch die dezentrale Energieproduktion direkt vor Ort beim Abnehmer (Kieswerk) 
werden infolge der kurzen Leitungswege Netzverluste minimiert. Des Weiteren entfällt der 
Transport der fossilen Energieträger zu den Kraftwerken.  
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Der Ertrag einer PV-Anlage ist abhängig von Wetter und Einstrahlung, die nicht genau prog-
nostiziert werden können. Überschlägig lässt sich der Ertrag jedoch anhand von Kenn- und 
Erfahrungswerten wie folgt vorhersagen:  

Die geplante Anlage ist für eine Leistung von ca. 15 MWp ausgelegt. PV-Anlagen in 
Deutschland erzeugen im Mittel ca. 1.000 kWh pro kWp installierter Leistung. Damit wäre 
im Mittel rechnerisch eine Produktion von ca. 15.000.000 kWh/a zu erwarten.  

Das UMWELTBUNDESAMT (2019) gibt für die spezifische Treibhausgasbilanz von Photovoltaik 
einen Netto-Vermeidungsfaktor von 627 g CO2-eq./kWh an. Daraus ergibt sich eine über-
schlägig ermittelte Reduktion der Treibhausgasemissionen von ca. 9.400 t CO2-eq. pro Jahr.  

Der Betrieb der PV-Anlage trägt daher zu einer deutlichen Minderung von Treibhaus-
gasemissionen und somit auch zur Minderung des durch die Treibhausgasfreisetzung be-
dingten Klimawandels bei. 

 

 

4.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Anhand potenzieller Projektwirkungen werden nachfolgend die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen dargestellt. Eine gesonderte artenschutzrechtliche Beurtei-
lung enthält Kapitel 6. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen von Wasserpflanzen-Beständen 

Das gesonderte Wasserpflanzen-Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Wasserpflan-
zen in dem Baggersee bis zu einer Tiefe von maximal 5 m vorkommen (s. Teil II). Durch den 
Mindestabstand der geplanten PV-Anlage von mehr als 50 m zum Ufer tritt eine maßgebli-
che Beschattung der Bestände nicht ein. 

Anlagebedingte Beeinträchtigung der Fischfauna 

Nach Angaben des Gutachtens wirkt sich die vorhabensbedingte Beschattung der Seeflä-
che unerheblich auf die Fischfauna aus (s. Teil 4). Zwar reduziert sich durch Lichtverlust die 
Primär- und damit auch die Sekundärproduktion im See, was wiederum zu einem Rückgang 
der Fischproduktion führen kann, nach den Berechnungen des limnologischen Gutachtens 
(s. Teil 3 hat die geplante PV-Anlage jedoch keine erheblichen Änderungen auf die Primär- 
und Sekundärproduktion zur Folge. Außerdem ernährt sich keine der vorhandenen und im 
See auch natürlich zu erwartenden Fischarten rein planktivor. Zooplanktonverzehrende 
Jung- und Adultfische (z.B. Rotauge, Rotfeder, Barsch.) haben stets die Möglichkeit ihr 
Nahrungshabitat im See anzupassen. Die wasserbedeckende Struktur der PV-Anlage be-
wirkt bei den Fischen auch kein Ausweich- oder Meideverhalten. Vielmehr stellt die Anlage 
einen attraktiven Unterstand dar, der Schutz vor Fressfeinden bietet. 
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Anlagebedingter Verlust von Brutlebensräumen für Wasservögel durch Kulissenwirkung 

Da die artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens eine ausführliche Erläuterung zu 
dieser Projektwirkung enthält, wird darauf verwiesen (s. Kap. 6.2.1). Die Prüfung kommt 
zum Ergebnis, dass eine maßgebliche Reduzierung von angrenzenden Bruthabitaten (v.a. 
Blässhuhn) durch die geplante PV-Anlage nicht eintritt.  

Anlagebedingter Verlust von Nahrungs- und Ruhehabitaten für Winter- und Rastvögel 

Zu diesem Aspekt enthält die artenschutzrechtliche Prüfung im Kap. 6.2.2 ebenfalls eine 
genaue Darstellung, auf die hier verwiesen wird. Die Beurteilung ergibt, dass das Vorhaben 
nur eine geringe Auswirkung auf überwinternde und rastende Wasservögel hat. 

Anlagebedingte Auswirkungen auf ufernahe Nahrungshabitate für Fledermäuse 

Die Eingriffsbeurteilung im Kap. 6.2.3 der artenschutzrechtliche Beurteilung ergibt, dass 
die Uferzone im Vergleich zur offenen Seefläche eine weitaus größere Insektendichte auf-
weist und die PV-Anlage aufgrund der uferfernen Lage den bevorzugten Jagdlebensraum 
der Fledermäuse nicht beeinträchtigt. 

Bau- und Betriebsbedingte Störwirkungen auf die Fauna 

Die während der Montagearbeiten auftretenden Schallemissionen sind als vergleichsweise 
gering einzustufen (s. Kap. 6.3 zur Artenschutzprüfung). Außerdem liegt eine hohe Vorbe-
lastung durch die dortigen Transport- und Ladevorgänge auf der Betriebsfläche vor. Da die 
Baumaßnahmen ausschließlich tagsüber stattfinden und keine Beleuchtungsanlagen in-
stalliert werden, treten keine störungsrelevanten Lichtemissionen auf. 

Bei der Installation der PV-Elemente auf dem Wasser während der Brutzeit ist eine stö-
rungsbedingte Beeinträchtigung jedoch nicht auszuschließen. Dieses gilt vor allem für die 
ufernahen Arbeiten. Um eine Brutaufgabe zu vermeiden, sollen zumindest die ufernahen 
Anlagenteile außerhalb der Brutzeit der Wasservögel, d.h. von März bis Juli zusammenge-
baut werden. 

Der Großteil der Anlagenkontrolle erfolgt über Fernüberwachung. Regelmäßige Reinigungs-
arbeiten sind nicht erforderlich. Sind aufwändige bzw. länger andauernde Instandsetzungs-
arbeiten in den randlichen bzw. ufernahen Anlagebereichen erforderlich, sollten diese 
ebenfalls außerhalb der Brutzeit erfolgen. 

Baubedingter Verlust von Lebensräumen auf den Lager- und Montageflächen 

Da auf den überwiegend vegetationsfreien Lager- und Montageflächen keine Brutvögel, 
Amphibien und Reptilien vorkommen, tritt eine erhebliche Beeinträchtigung durch die tem-
poräre Inanspruchnahme der Betriebsflächen nicht ein. 
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Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich vorhabensbedingt nur sehr geringe 
bis geringe Auswirkungen ergeben und keine erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Tiere und Pflanzen auftreten. Die geplante PV-Anlage führt nicht zu negativen Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt. 

 

 

4.6 Schutzgut Landschaft 

Im Zuge des Vorhabens wird auf eine etwa 9,3 ha große offene Seefläche eine PV-Anlage 
installiert, die ca. 16 % der aktuellen Gewässergröße ausmacht.  

Als technisches bzw. naturfremdes Element in der freien Landschaft beeinträchtigt die ge-
plante PV-Anlage das Landschaftsbild. Aufgrund des Grundwasserflurabstandes (Abstand 
zwischen Wasserfläche und Geländehöhe oberhalb der Abbauböschung) von etwa 3-5 m 
und der damit verbundenen tieferen Lage des Philippsees ist grundsätzlich eine geringe 
Einsehbarkeit auf das Gewässer gegeben. Die Waldbestände im Westen und Norden und 
die Gehölzbestände zwischen See und der Kreisstraße K 3576 verhindern zusätzlich eine 
Sichtbarkeit auf den Vorhabensbereich. Lediglich vom Südufer bzw. von der Lußhardtsied-
lung aus besteht stellenweise einen freien Blick auf das Gewässer (s. Abb. 4). 

Eine Zugänglichkeit zum Seeufer mit einer direkten Sicht auf den Vorhabensbereich ist nur 
am Ost- und Südufer gegeben. Das Ostufer ist an einem Angelverein verpachtet, sodass 
dort einige offene Uferstellen mit Blick auf das Gewässer vorhanden sind. Von dem am 
Südufer gelegenen Badestrand existiert ebenfalls eine ungehinderte Wahrnehmbarkeit der 
Vorhabensfläche. Dieses gilt auch für die Befahrungen auf dem Gewässer durch Angler und 
Surfer. 

Da die PV-Anlage nur 1,5 m über die Gewässeroberfläche ragt, werden vom Seeufer aus 
bei einem Blick über das Gewässer die höher gelegenen Uferbereiche (v.a. Gehölzbestände) 
weiterhin überwiegend sichtbar sein (s. Abb. 6). Um die Auswirkungen auf das Landschafts-
bild zu minimieren, sollen die äußeren Wellenbrecher der Anlage mit Schilf bepflanzt wer-
den. Bei den wenigen Standorten außerhalb des Ufers bzw. der Abbauböschungen (v.a. am 
Südufer) wird eine PV-Anlage aufgrund der höherliegenden Standorts als größere, seebe-
deckende Fläche erscheinen (s. Abb. 7). 

Grundsätzlich hängt das Ausmaß, eine PV-Anlage bzw. ein naturfremdes Element in der 
freien Landschaft als landschaftsbildstörend einzustufen, vom subjektiven Empfinden des 
Betrachters ab. Die klimaschonende, nachhaltige und unabhängige Art der Energieerzeu-
gung kann jedoch im Zuge einer Abwägung die Akzeptanz einer Landschaftsbildbeeinträch-
tigung fördern. 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass trotz der negativen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Landschaft und Erholung 
durch das geplante PV-Vorhaben aufgrund der geringen Höhe der PV-Anlage und der ein-
geschränkten Einsehbarkeit auf den Baggersee nicht eintritt. 

 
Abb. 6: Beispielhafte Darstellung zum Umfang der Sichteinschränkung der geplanten PV-

Anlage von einem ufernahen Standort aus (Quelle: Zimmermann PV-Floating, www.pv-
floating.com/de.) 

 
Abb. 7: Beispielhafte Darstellung zur visuellen Wirkung einer schwimmenden PV-Anlage 

bei einem erhöhten Standort (Quelle: Zimmermann PV-Floating, www.pv-floating.com/de.) 
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4.7 Schutzgut Fläche 

Die schwimmende Anlage wird eine Größe von max. 8,7 ha einnehmen. Westlich und süd-
lich werden der Anlage vorgelagert Wellenbrecher installiert, die sich aus einer Kette von 
HDPE Schwimmkörpern zusammensetzen. Sowohl die Schwimmkörper der PV-Anlage als 
auch die Wellenbrecher werden im Seeboden verankert. Zusätzliche Flächen für eine Ver-
ankerung an Land werden nicht benötigt.  

Aus der Nutzung der Seefläche ergeben sich keine relevanten Änderungen der gewässer-
ökologischen und limnologischen Verhältnisse (s. Kap. 4.3). Allerdings ergeben sich für die 
Freizeitnutzung am See (Surfen, Angeln im Boot) ein Verlust an nutzbarer Wasserfläche. 
Die davon betroffenen Vereine und Freizeiteinrichtungen stehen der geplanten Anlage je-
doch positiv gegenüber. Die Anlagenbetreiber sowie die Vereine bzw. der Pächter des Ba-
destrands haben sich darauf verständigt, während des kommunalen Aufstellungsverfahrens 
eine für beide Seiten wechselseitig befriedigende Lösung zu entwickeln (s. Kap.4.8).  

Die Montage der PV-Anlage erfolgt über einen Zeitraum von ca. zwei Monaten auf der 
Betriebsfläche des Kieswerks. Der Flächenbedarf für die Montage beträgt ca. 1 ha. Dabei 
werden ausschließlich bereits anthropogen überprägte Fläche beansprucht, die bisher als 
Lager- und Regieflächen oder Fahrwege durch den Kieswerksbetrieb genutzt werden. Na-
türlich gewachsene Böden sind nicht betroffen. Eine Flächenversiegelung findet nicht statt. 
Nach der zeitlichen begrenzten Montagephase stehen die Flächen der Fa. Philipp wieder 
für den Betrieb zur Verfügung.  

Die Verlegung des Stromkabels auf dem Kieswerksgelände findet ebenfalls auf Rohböden 
mittels einer bodenschonenden Technik (Kabelpflug) statt. 

Eingriffe in den Boden im Bereich der Zuwegung oder Neuversiegelungen sind nicht vorge-
sehen.  

Insgesamt treten durch die im Bebauungsplan vorgesehenen Eingriffe keine Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut Fläche ein. 

 

 

4.8 Schutzgut Mensch 

Die PV-Anlage wird in Nachbarschaft zu Bereichen errichtet, die für den Menschen bedeu-
tende Funktionen im Hinblick auf Arbeit und Erholung einnehmen. Aufgrund der räumlichen 
Nähe von Arbeitsbereichen des Kieswerks sowie der Freizeitnutzungen stehen die Vorkeh-
rungen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit des Menschen im Vordergrund der nach-
folgenden Eingriffsbewertung.  
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Abstände zu den Betriebsanlagen und Auswirkungen auf den Kieswerksbetrieb 

Der aktuelle Kiesabbau und die für die weitere Kiesgewinnung genehmigten bzw. bean-
tragten Abbaufläche befinden sich südlich bzw. südwestlich der PV-Anlagen. Der PV-
Anlage nächstgelegen ist der am 29.12.2021 genehmigte Arrondierungsbereich, der einen 
Mindestabstand von ca. 170 m aufweist. Die weiteren Abbaubereich befinden sich in einer 
deutlich größeren Entfernung zur geplanten PV-Anlage.    

Die Philipp & Co. KG hat eine Abbauerweiterung am Standort um ca. 15 ha in südliche 
Richtung beantragt. Die Antragsunterlagen und die Gutachten zum Erweiterungsantrag be-
rücksichtigen die Errichtung der geplanten PV-Anlage noch nicht. Da die Gutachten zur PV-
Anlage jeweils zu dem Schluss kommen, dass mit der Errichtung und dem Betrieb der An-
lage keine relevanten Beeinträchtigungen der Umweltkompartimente und der Schutzgüter 
verbunden sind (s. Anhang 3 und 4 sowie Kapitel 4), ergeben sich in der gemeinsamen 
Betrachtung der beiden Vorhaben keine maßgeblichen kumulativen Wirkungen. Die dem 
Antrag zur Abbauerweiterung zugrunde gelegten Beurteilungsgrundlagen werden durch die 
Errichtung der PV-Anlage nicht geändert.   

Das Schwimmförderband, mit dem der gewonnene Rohstoff in das Kieswerk gefördert wird, 
verläuft derzeit im westlichen Bereich des Sees parallel zum Ufer. Zur Optimierung der Lage 
der schwimmenden PV-Anlage kann es erforderlich werden, das bestehende Förderband 
stellenweise nach Westen zu verlegen. Dabei wird zwischen dem Förderband und der PV-
Anlage ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten. 

Die einzelnen Flöße der PV-Anlage werden im Kieswerksbereich montiert und am Ufer der 
Werksfläche im Bereich der Anlegestelle der Schuten der Fa. Philipp zu Wasser gelassen. 
Die Montage kann parallel zum Kieswerksbetrieb erfolgen. Eine Konflikt mit der Entnahme 
und die Wiedereinleitung des Kieswaschwasser ergibt sich aus dem Einsetzen der Flöße 
nicht. Zur Einleitstelle des Kieswaschwassers wird ein Abstand von ca. 15 m eingehalten. 

Der Kiesabbau kann parallel zum Betrieb der geplanten PV-Anlage weiterhin erfolgen, ohne 
dass es zu einer gegenseitigen Beeinträchtigung kommt. 

Die Abbaustätte ist nach Abschluss der Rohstoffgewinnung zu rekultivieren. Die Rekulti-
vierungsmaßnahmen sind in den Uferbereichen des Sees vorgesehen. Die PV-Anlage wird 
im offenen Seebereich errichtet und hält einen Mindestabstand von über 50 m zu den Ufern 
ein. Die Verankerung der schwimmenden Anlage erfolgt im Seeboden. Die Montage und 
das Einsetzen der Flöße erfolgt im Kieswerksbereich, in dem bisher aufgrund des laufenden 
Betriebs keine Rekultivierungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten. Ein Eingriff in bzw. 
eine Beeinträchtigung von bereits rekultivierten Uferbereichen ist daher ausgeschlossen   

 

Abstände zu den Freizeitanlagen und Auswirkungen auf die Freizeitnutzungen  

Durch eine geringe Flächenbelegung im Bereich des Betriebsgeländes, insbesondere aber 
auch durch die Lage im Freiwasserbereich werden grundlegende Nutzungskonflikte mit den 
Freizeitnutzungen vermieden. 
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Die geplante schwimmende PV-Anlage wird in einer Entfernung von ca. 200 m zu den Ein-
richtungen des Angelvereines (Bootssteg, Vereinsheim) errichtet. Dem Nordostufer, d.h. 
den Bereichen in denen Angelplätze bestehen, nähert sich die PV-Anlage bis auf über 50 m 
an. Der Badestrand des Philippsees ist ca. 350 m südöstlich der geplanten Anlage gelegen. 
Der Uferabschnitt des Surfclubs befindet sich ca. 250 m südlich.  

Die vereinsgebundene Freizeitnutzung des Philippsees wurde in einem Informationsge-
spräch mit den Vertretern der hier angesiedelten Vereine und dem Pächter des Badestrands 
am 11.03.2022 gemeinsam erörtert. Grundsätzlich besteht eine positive Einstellung zu der 
geplanten schwimmenden PV-Anlage. Die Anlagenbetreiber sowie die Vereine bzw. der 
Pächter des Badestrands haben sich darauf verständigt, während des kommunalen Aufstel-
lungsverfahrens eine für beide Seiten wechselseitig befriedigende Lösung zu entwickeln.  

Es wurden die folgenden Maßnahmen abgestimmt: 

Anglerverein AC Bad Schönborn: 
Durch die geplante Photovoltaikanlage wird die Nutzung von 2 bis 3 Angelplätzen einge-
schränkt. Im weiteren Verfahren werden Kompensationsmöglichkeiten geprüft. 

Strandbad-Betreiber: 
Die Wellenbrecher sollen mit Schilf bepflanzt werden, um eine ungehinderte Sicht auf die 
technische Anlage von dem ufernahen Strandbereich zu verhindern und die Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes zu minimieren. 

Surfer:  
Durch die geplante PV-Anlage steht dem Surfverein eine um 15 % geringere Seefläche zur 
Verfügung. Betroffen ist u.a. eine Regattastrecke. Durch die Abbauerweiterung wird sich 
das Gewässer jedoch mittelfristig vergrößern. Der Anlagenbetreiber und der Surfverein ha-
ben sich darauf verständigt, während des weiteren Aufstellungsverfahrens eine für beide 
Seiten wechselseitig befriedigende Lösung zu entwickeln. 

DLRG:  
Der Verein ist mit der geplanten PV-Anlage einverstanden. Die Sicherheit der Badegäste 
muss jedoch gewährleistet sein. In diesem Zusammenhang wird ein Sicherheitskonzept 
entwickelt. Die DLRG hat sich bereit erklärt, Teil dieses Sicherheitskonzeptes zu werden 
und Aufgaben im Bereich „Alarmierung“ zu übernehmen.  

 

Wartungs-, Unterhaltungs-, und Reinigungsmaßnahmen 

Zur Sicherstellung des einwandfreien Betriebs wird eine Fernüberwachung der schwim-
menden PV-Anlage eingerichtet. Diese misst die Position des gesamten Floßes, und löst 
bei Verlassen des erlaubten Bewegungsradius automatisch einen Alarm aus.  

Ergänzt wird die Fernüberwachung durch eine monatlich stattfindende visuelle Routineko-
ntrolle auf Beschädigungen der Unterkonstruktion sowie der sonstigen Komponenten der 
Kraftanlage, u.a. Module, Wechselrichter und Trafostation inkl. Verkabelung.  
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Alle Betriebs- und Inspektionsarbeiten können bei Tageslicht durchgeführt werden, daher 
ist keine Nachtbeleuchtung der Anlage vorgesehen. Sollte bei Dunkelheit ein Notfalleinsatz 
notwendig werden, kann mit mobiler Beleuchtung für ausreichend Arbeitssicherheit ge-
sorgt werden.  

Die Verankerung der Anlage und die Verbindungen zwischen Flößen und Wellenbrechern 
werden jährlich und zusätzlich nach extremen Wettersituationen kontrolliert, um ein Ab-
treiben der Anlage präventiv zu verhindern. Die Verankerung wird dabei visuell mit Unter-
wasserdrohnen überprüft.  

Photovoltaikanlagen werden in unseren Breitengraden im Allgemeinen nicht gereinigt. Ab 
etwa 10-15° Modulneigung reichen die natürlichen Niederschlagsabstände. Sollte doch 
eine Reinigung notwendig sein, kann normales pH-neutrales Wasser verwendet werden. 
Besonders hartnäckige Verunreinigungen wie beispielsweise Vogelkot werden durch sanfte 
mechanische Reinigung entfernt. Die Verwendung von chemische Reinigungssubstanzen 
wird in den Garantiebedingungen der Photovoltaikmodulhersteller explizit ausgeschlossen. 

 

Vorkehrungen für den Havariefall sowie gegen Feuer, Stromschlag und Vandalis-
mus 

Auf der Nordseite des Sees schließt die Anlage direkt an das Werksgelände der Firma Phi-
lipp, das gegen Personen- und Sachschäden mit einem Zaun gesichert. An der Ostseite, an 
der die Anlage den geringsten Abstand zum Ufer hat, befindet sich ebenfalls eine komplette 
Einzäunung. Der Zugang auf die im Bebauungsplan ausgewiesene Zufahrt führt am Vereins-
heim des Angelvereins Bad Schönborn 1974 e.V. vorbei. Durch ein abschließbares Tor ist 
der Zugang nur für berechtigte Personen möglich.   

Auf der Seeseite der Anlage wird der Zutritt durch Wellenbrecher sowie Bojen mit Warn-
schildern verhindert. Selbst wenn diese Barrieren überwunden werden sollten, ist der Auf-
stieg auf die Anlage selbst konstruktionsbedingt durch den Höhenunterschied der Flöße zur 
Wasseroberfläche deutlich erschwert.  

Alle elektrischen Bauteile der PV-Anlage sind entsprechend der normativen Vorgaben für 
Installation in und am Wasser ausgestattet. Dabei werden neben den entsprechenden Zer-
tifizierungen für Steckverbinder und Kabel auch, wo gefordert, Fehlerstromschutzschaltun-
gen berücksichtigt. Diese lösen im Fehlerfall oder bei Beschädigung, z.B. durch Vandalis-
mus schon bei kleinsten Ableitströmen aus, und schützen so vor einem elektrischen Schlag. 
Auf der Wechselstromseite verfügen die verbauten Wechselrichter eine Isolationsfehler-
Überwachung, die für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der gesamte elektrisch leitfähige Teil 
der Anlage wird zum Potentialausgleich verbunden und über verteilte Erdungsspieße norm-
gerecht über die Wasserfläche geerdet. Sollte der erreichte Erdwiderstand nicht ausrei-
chen, kann eine zusätzliche Erdung über die Versorgungsleitung erfolgen. Da in der Anlage 
kein direkter Schaden durch Blitzeinschlag zu erwarten ist, ist kein externer Blitzschutz vor-
gesehen. Die Photovoltaikmodule selbst durchlaufen einen Hagel Widerstandstest.   
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Eventuelle Fehler und Schutzauslösungen werden in Echtzeit an den Leitstand übertragen. 
Darüber hinaus werden alle Schaltschränke gegen unautorisierten Zugang gesichert. Wei-
terhin wird eine Videoüberwachungsanlage mit Bewegungssensoren eingerichtet, welche 
eine automatische Alarmierung der örtlichen DLRG bei unbefugtem Zutritt der Anlage er-
möglicht. Die DLRG hat sich bereit erklärt, Teil des Sicherheitskonzeptes zu werden und 
Aufgaben im Bereich „Alarmierung“ zu übernehmen. 

Durch die Nutzung stabiler und beständiger Anlagenbestandteile (siehe Anhang 1) bei 
gleichzeitiger Verwendung zahlreicher Schwimmkörper ist die Anlage gegen ein Absinken 
auch bei Leckage einzelner Module gesichert. Dadurch kann der Eintritt größerer Schäden 
und eine Gefährdung von Mensch und Umwelt wirksam vorgebeugt werden. 

 

Freisetzung von wasser- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen 

Bei der geplanten PV-Anlage handelt es sich mit Ausnahmen des Transformatorenöls um 
eine betriebsmittelfreie Kraftanlage. Reinigungsmittel, Schmiermittel oder andere wasser-
gefährdende Stoffe werden nicht eingesetzt.  

Bei dem zum Einsatz vorgesehenen Transformatorenöl (Cargill FR3 Fluid oder vergleichba-
res Produkt) handelt es sich um pflanzenölester-basiertes Öl, welches zu über 99 % biolo-
gisch abbaubar ist und als nicht toxisch für Wasserorganismen eingestuft wird (s. Anhang 
2).  

Aufgrund seiner Eigenschaft, auf Wasser aufzuschwimmen, ist das Transformatorenöl als 
allgemein wassergefährdend (awg) einzustufen. Allgemein wassergefährdende Stoffe wer-
den nach Abs. 11 § 39 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) keiner Anlagengefährdungsstufe zugeordnet. Daher können keine konkre-
ten Anforderungen an den Gewässerschutz abgeleitet werden. Um dennoch die Gefahr ei-
ner Gewässergefährdung zu minimieren, werden in der Konstruktion der Transformatorsta-
tionen zusätzlich folgende Schutzvorkehrungen getroffen: 

• Die Stationen werden für den zusätzlichen Schutz mit einer Auffangwanne ausge-
stattet. Die Ölauffangwanne ist dichtgeschweißt und nach StaWa-R (Richtlinie 
über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl) TÜV-zertifiziert. Die Lackie-
rung der Wanne ist süßwasserbeständig ausgelegt. Ein Eintrag des Öls in das Ober-
flächengewässer kann so auch bei Austreten des Öls aus dem Transformator un-
terbunden werden. 

• Die Trafoflöße werden mit redundanten Auftriebseigenschaften (Notschwimmei-
genschaften) ausgeführt. D.h. die Auftriebskörper sind mit Feststoffen gefüllt, die 
auch bei Leckage genügend Auftrieb ermöglichen. Darüber hinaus sind sie feuer-
fest ausgeführt. Ein Sinken der Trafoflöße ist dadurch auch im Falle eines unvor-
hergesehen Unfalls oder Defekts unwahrscheinlich. 

Bei der Errichtung und im Betrieb der PV-Anlage entstehen keine Abwässer, die in den See 
geleitet werden. 
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Ein potenzieller Eintrag von Stoffen in den See kann daher nur durch Freisetzung aus den 
Anlagenbauteilen erfolgen. Inwieweit mit Einträgen aus den Bauteilen zu rechnen ist, wird 
nachfolgend ausgeführt:  

Mikroplastik 

Die Schwimmkörper der PV-Anlage bestehen aus HDPE-Kunststoff. Zum Einsatz kommt ein 
dauerhafter, lebensmittelechter und langlebiger Kunststoff. Nach den durch den Anlagen-
hersteller veranlassten Untersuchungen des eingesetzten HDPE kann davon ausgegangen 
werden, dass Mikroplastikemissionen durch Materialalterung praktisch auszuschließen 
sind (s. Anhang 1).  

Die Schwimmelemente werden so in die Anlage integriert, dass keine Reibung zwischen 
den Anlagebestandteilen erfolgt. Bei zusätzlich durchgeführten Tests konnte keine Mikro-
plastikfreisetzung durch Abrieb festgestellt werden. Auf Basis der aufgeführten Untersu-
chungsergebnisse ist nicht mit einem Eintrag von Mikroplastik in den Philippsee zu rechnen. 

Oberflächenbeschichtung 

Zur Gewährleistung einer möglichst dauerhaften Haltbarkeit sind die Stahlelement der An-
lage mit einer Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung beschichtet. Für diese Beschichtung 
wurde in Tests unter Extrembedingungen ein deutlich geringerer Austrag von Zink in die 
Umwelt als bei eine herkömmliche Zinkbeschichtung nachgewiesen (s. Anhang 1). 

Darüber hinaus hängt der Zinkaustrag nach Herstellerangaben vorrangig von Niederschlä-
gen ab, da sich die beschichteten Teile der Anlage oberhalb der Wasserlinie befinden und 
nur ein geringer Wellenschlag infolge der installierten Wellenbrecher zu erwarten ist. In-
folge der großflächigen Überdeckung der Stahlelemente durch die PV-Module ist nur ein 
geringer Teil den Niederschlägen ausgesetzt.  

Durch die hohe Beständigkeit der Beschichtung und durch den geringen Flächenanteil der 
dem Niederschlag exponierten beschichteten Komponenten ist für die PV-Anlage von einem 
vergleichsweise geringen Eintrag der Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung in das Ober-
flächengewässer auszugehen. 

Schwermetalle  

Untersuchungen älterer Bestandsanlagen (UNIVERSITÄT STUTTGART 2017) zeigen, dass unter 
bestimmten Gegebenheiten, eine Freisetzung von Schwermetallen vor allem Blei aus Pho-
tovoltaikmodulen möglich ist. Bei vormals verbreiteten Technologien wie CdTe-Dünn-
schichtmodulen ist auch eine Auswaschung von Cadmium möglich. Ein Auslösen der Me-
talle kann auch durch pH-neutrales Wasser erfolgen, wenn die Auswaschung über lange 
Zeiträume erfolgt. In den Versuchen wurden die Schadstoffe über nicht abgedichtete Rän-
der der Module ausgetragen.  

Eine besondere Gefahr der Schadstofffreisetzung sehen die Autoren daher bei beschädig-
ten Modulen. Diese Gefahr wird bei der geplanten Anlage durch die regelmäßigen Kontrol-
len und Wartungen der Anlagenbestandteile (s. Kap. 5.6) minimiert.  
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Zusätzlich wird in der Anlage nur auf Kristalline Photovoltaikmodule gesetzt, so dass keine 
Cadmium-Absonderungen auftreten können. Die Photovoltaikindustrie setzt darüber hinaus 
seit 2018 auf eine starke Reduzierung bleihaltiger Lote (s. VDMA 2019 und Abb. 6), so dass 
Module die 2023 erworben werden, fast 80% weniger Blei beinhalten als noch zu Zeiten 
der Untersuchungen der oben genannten Studie. 

 

 
Abb. 6: Trend zum Einsatz bleifreier Lötpaste in der PV-Industrie (VDMA 2019) 

 

Fazit  
Mit relevanten vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Freizeitnutzung oder des Kies-
werksbetriebs ist nicht zu rechnen. Einer Gefährdung der menschlichen Sicherheit und Ge-
sundheit wird durch zahlreichen Vorkehrungen, durch das Anlagendesign sowie durch die 
Auswahl geeigneter Materialien begegnet.  

Insgesamt sind keine maßgeblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und 
die menschliche Gesundheit zu besorgen. 
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4.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine Kultur- und Sachgüter bestehen, erfolgt kein Ein-
griff in diese Schutzgüter. 

Sollten bei der Durchführung der Erdarbeiten wider Erwarten archäologische Funde oder 
Flurdenkmale entdeckt werden, werden diese gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz der zu-
ständigen Denkmalschutzbehörde umgehend gemeldet. 

Beeinträchtigungen des Schutzguts Kultur- und Sachgüter ergeben sich aus dem Bebau-
ungsplan keine. 

 

 

4.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Über die direkten vorhabensbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter hin-
aus, können zusätzliche Effekte infolge von Wechselwirkungen zwischen den Einzelschutz-
gütern entstehen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass eine PV-Anlage den 
Temperaturhaushalt des Gewässers maßgeblich verändert, was wiederum Auswirkungen 
auf den aquatischen Lebensraum und damit auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen haben 
kann.  

Im vorliegenden Fall ergeben sich, wie in den vorausgegangenen Kapiteln ausgeführt, je-
doch nur geringfügige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Diese geringfügigen 
Auswirkungen sind nicht geeignet, um Wechselwirkungen mit erheblichen Umweltauswir-
kungen hervorzurufen.  

 

 

5 Kumulative Wirkungen 

Unter kumulativen Wirkungen werden Wirkungen verstanden, die durch mehrere Projekte 
bzw. Eingriffe verursacht werden (s. SIEDENTOP 2001). So können einzelne Vorhaben für sich 
genommen mit nicht erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen, aber zusammen mit an-
deren Projekten negative Auswirkungen auslösen. Die Beeinträchtigungsfaktoren entfalten 
entweder eine summative Wirksamkeit (z.B. summierter Flächenverlust) oder eine synerge-
tische Wirksamkeit. Bei der letzteren ergeben sich durch das Zusammentreffen mehrerer 
Projekte negative Auswirkungen, die die Summe der Effekte bei getrennter Betrachtung der 
Einzelprojekte übertreffen. 

Zu den Vorhaben, die möglicherweise zu kumulativen Wirkungen mit der beantragten PV-
Anlage führen können, gehören die genehmigte südliche, 1,8 ha große Abbauarrondierung 
des Baggersees sowie die 2020 beantragte Abbauerweiterung weiter in Richtung Süden 
um etwa 15 ha (s. Anlage II.1). 
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Die obige Umweltprüfung zur geplanten PV-Anlage kommt zu dem Ergebnis, dass bei den 
Schutzgütern Mensch, Fläche, Boden, Klima, Wasser und Sachgüter jeweils nur sehr ge-
ringe oder geringe Auswirkungen auftreten. Auch beim Schutzgut Tiere und Pflanzen sind 
die Auswirkungen durch die geplante PV-Anlage gering, die sich vor allem auf die Fisch-
fauna und Wasservögel (v.a. Haubentaucher) erstrecken. Somit ergeben sich für diese Tier-
gruppen keine erheblichen Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen. Vielmehr führt 
die Abbauerweiterung zu einer Vergrößerung des Seekörpers, die die Bedeckung des Ge-
wässers durch die PV-Anlage und die damit verbundenen geringen Auswirkungen auf Fi-
sche und fischjagende Haubentaucher ausgleicht.  

Insgesamt hat das PV-Vorhaben für die obengenannten Schutzgüter selbst zuzüglich des 
Abbauvorhabens keine erheblichen Beeinträchtigungen zur Folge. Darüber hinaus sind in-
folge der Abbauvorhaben überwiegend terrestrische Flächen betroffen, sodass mögliche 
Auswirkungen auf den bestehenden Baggersee begrenzt sind. 

Beim Schutzgut Landschaft ergibt sich beiden Vorhaben jeweils eine Veränderung der Land-
schaftsbildes. Die grundlegendste Veränderung tritt jedoch bei der abbaubedingten Seeer-
weiterung ein, da ein terrestrischer Landschaftsausschnitt in einem aquatischen Lebens-
raum umgewandelt wird. Aufgrund der in der Nordhälfte vorhandenen Verlandungsvegeta-
tion mit Schilfröhrichten und Gehölzen entlang der Ufer besitzt der Philippsee mittlerweile 
zumindest teilweise den visuellen Charakter eines naturnahen Biotops. Nach Beendigung 
der geplanten Abbauerweiterungen und der erforderlichen Rekultivierungsmaßnahmen 
wird sich eine vergleichbare naturnahe Ausprägung auch dort einstellen. Der Anteil der PV-
Anlage an dem See wird sich verkleinern. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts 
Landschaft unter Berücksichtigung aller Vorhaben an dem Philippsee ist insgesamt nicht zu 
erwarten. 

 

 

6 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

6.1 Methoden 

In diesem Kapitel wird beurteilt, ob durch das Vorhaben die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgelöst werden. Prü-
fungsrelevant sind die europarechtlich geschützten Arten, zu denen alle heimischen Vogel-
arten sowie die FFH-Anhang IV-Arten gehören. 

Die Festlegung, welche europarechtlich geschützten Arten oder Artengruppen bei einem 
Eingriffsprojekt untersucht werden, orientiert sich grundsätzlich an ein mögliches Vorkom-
men unter Berücksichtigung der vorhandenen Lebensraumausstattung sowie an die vorha-
bensspezifischen potenziellen Projektwirkungen. 

  



Gemeinde Bad Schönborn  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Philippsee  –  Umweltbericht 41 I 70 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Lage der geplanten schwimmenden PV-Anlage auf einer Seefläche mit einem 
Mindestabstand zum Ufer von mehr als 50 m erfolgt keine Beanspruchung von terrestri-
schen und aquatischen Vegetationsbeständen. Ein direkter Eingriff in faunistischen Lebens-
räumen mit dessen Fortpflanzungs- und Ruhestätten findet somit an dem See nicht statt. 
Durch mögliche Kulissenwirkung der Anlage und ein entsprechendes Meide- und Aus-
weichverhalten der im Umfeld lebenden Tiere ist dagegen ein indirekter Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten und somit ein Auslösen des Verbotstatbestands der Beschä-
digung des 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht auszuschließen. Derartige anlagebedingte Aus-
wirkungen sind bei den im Umfeld einer schwimmenden PV-Anlage vorkommenden Klein-
vögeln, Amphibien, Reptilien und anderen prüfungsrelevanten Tierarten aufgrund des Ab-
standes zum Ufer jedoch nicht zu erwarten. Europarechtlich geschützte Fischarten kommen 
aufgrund deren Habitatansprüche und deren landesweiten Verbreitungssituation in einem 
Baggersee nicht vor und wurden auch nicht nachgewiesen (s. auch Fischgutachten, An-
hang 4). 

Kulissenwirkungen der geplanten PV-Anlage sind jedoch bei den schwimmenden Wasser-
vögeln (Lappentaucher, Entenvögel, Rallen, Kormorane) möglich, von denen einige Arten 
auch die uferfernen Seebereiche zur Nahrungssuche nutzen. Für die artenschutzrechtliche 
Beurteilung des Vorhabens wurde daher deren Vorkommen auf dem Baggersee untersucht. 
Zum einen erfolgte eine Erfassung brütender Wasservögel und deren Reviere an fünf Ter-
minen von März bis Mai 2022 (28.03.22, 13.04.22, 27.04.22, 10.05.22, 13.06.22) unter Be-
rücksichtigung von SÜDBECK et al. (2005). Um Brutvorkommen im Bereich der PV-Anlage in 
Bezug zum Gesamtbestand auf dem Baggersee einordnen zu können, wurden die brütenden 
Wasservögel auf dem gesamten Gewässer kartiert. 

Neben den Brutvögeln wurde eine regelmäßige Erfassung der überwinternden und rasten-
den Wasservögel auf dem gesamten See durchgeführt. Dazu fand von Dezember 2021 bis 
zum April 2022 eine zweimalige Begehung pro Monat statt. Dabei wurde das gesamte Ge-
wässer mittels Fernglas und Spektiv abgesucht. Die insgesamt zehn Termine erfolgten am 
13.12.21, 23.12.21, 11.01.22, 26.01.22, 09.02.22, 23.02.22, 10.03.22, 28.03.22, 13.04.22, 
27.04.22.  

Da die während nur in einem Winterhalbjahr erhobenen Zählergebnisse ggf. von Witte-
rungsverlauf beeinflusst werden können, erfolgte bei der Ornithologischen Gesellschaft Ba-
den-Württemberg e.V. (OGBW) eine Anfrage zur vorhandenen Daten überwinternder und 
rastender Wasservögel aus den zwei vorherigen Winterperioden 2019/20 und 2020/21. 
Diese Zählungen fanden jeweils einmal monatlich von Oktober bis März statt. 

Da bei den Fledermäusen aufgrund des Uferabstandes keine anlagebedingte Beanspru-
chung von Quartieren (Bäume, Gebäude) eintritt, werden die Auswirkungen auf mögliche 
ufernahe Nahrungshabitate ohne eine Erfassung der Tiergruppe dargestellt. 
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Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Der Aufbau der PV-Anlagen erfolgt außerhalb des Sees auf drei Betriebsflächen der Fa. 
Philipp (s. Anlage 2). Bei diesen handelt es sich um nahezu vegetationsfreie Rohbodenflä-
chen und Halden mit nur wenig Besiedlungspotential. Dennoch erfolgte am 27.04.22, 
10.05.22 und 13.06.22 eine Erfassung der Vögel, Reptilien und Amphibien. 

Die Bewertung von potenziellen bau- und betriebsbedingten Störwirkungen (Schall, Licht, 
Mensch) auf andere europarechtlich geschützte und störungsempfindliche Tierarten (v.a. 
Fledermäuse) erfolgt ohne Berücksichtigung eines kartierten Vorkommens. 

 

 

6.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

In diesem Kapitel wird geprüft, ob durch Kulissenwirkungen ein indirekter Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten vorkommender Wasservogelarten eintritt und somit das Be-
schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgelöst wird. 

 

6.2.1 Brutvögel 

Bestandserfassung 

Im Rahmen der Wasservogel-Untersuchung wurden auf dem gesamten Philippsee fünf Brut-
vogelarten (Arten mit Brutnachweis u. –verdacht) festgestellt (s. Tab. 3). Von diesen stellen 
Teichhuhn (RL-BW 3, RL-D 3) und Stockente (RL-BW V) wertgebende Arten dar. 

Von dem Teichhuhn (RL-BW 3, RL-D 3) erfolgte die Feststellung eines Brutreviers, das sich 
am Ostufer befand (s. Anlage 3). Aufgrund der eher versteckten Lebensweise ist die Anzahl 
erfasster Brutpaare ggf. unterrepräsentiert. 

Ein konkreter Brutnachweis (v.a. über jungeführende Altvögel) der Stockente (RL-BW V) er-
folgte nicht. Aufgrund der regelmäßigen Brutzeitbeobachtungen ist jedoch zumindest von 
Brutversuchen auszugehen. 

Im Untersuchungsjahr befanden sich sieben Reviere des Blässhuhns an dem Baggersee, die 
sich auf das gesamte Gewässer verteilten (s. Anlage 3). Drei Reviere lagen dabei im nähe-
ren Umfeld der geplanten PV-Anlage. 

Von dem Haubentaucher wurde kein Neststandort bzw. Revierzentrum festgestellt. Bei ei-
ner Nachbegehung am 19.07.22 erfolgte jedoch die Beobachtung eines jungeführenden 
Brutpaares. Am 10.05.22 und 13.06.22 wurden 11 bzw. 12 Tiere auf dem See festgestellt, 
die zeitweise in größeren Trupps unterwegs waren. Somit ist von sechs Brutpaaren auf 
dem Baggersee auszugehen.  

Der Bestand der Nilgans umfasste ein Brutpaar. 
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Tab. 3: Ergebnis der Wasservogelkartierung während der Brutperiode 2022 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-BW RL-D Artenschutz Status 

Kormoran Phalacrocorax carbo     § N 

Haubentaucher Podiceps cristatus     § B 

Stockente Anas platyrhynchos V   § b 

Blässhuhn Fulica atra     § B 

Teichhuhn Gallinula chloropus 3 3 §§ b 

Kanadagans Branta canadensis     § N 

Nilgans Alopochen aegyptiaca     § B 

Rote-Liste-Status: RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg, Stand 2013 (BAUER et al. 2016), RL-D = Rote Liste Deutsch-
land, Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020), 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der 
Vorwarnliste; n.b = nicht bewertet; Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchVO, §§ = streng geschützt gem. 
BArtSchVO, alle heimische Vogelarten sind europarechtlich geschützt; Status der Vögel: B = Brutvogel (Brutnachweis), 
b = Vogel mit Brutverdacht, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler 

 

Im Allgemeinen ist das Artenspektrum brütender Wasservögel und die Anzahl und Vertei-
lung der Brutreviere an einem See in erster Linie von dem Angebot potenziell geeigneter 
Nisthabitate abhängig. Die Ansprüche an einem Brutlebensraum sind dabei artspezifisch. 
Für Haubentaucher und Bläßhühner sind vor allem Schilfröhrichte und insbesondere Ufer-
abschnitte mit überhängenden und ins Wasser ragenden Gehölzen bedeutsam, an denen 
die Nester zum Schutz vor Prädatoren uferfern bzw. über/auf Wasserhöhe angelegt werden 
(s. Abb. 8). Nester der Teichhühner können sich darüber hinaus auch abseits des Wassers 
und in Gehölzbeständen befinden. Geringe Ansprüche an einem Brutlebensraum stellen 
Stockenten, die neben Verlandungszonen von Seen auch wasserlose Standorte wie z.B. 
Waldschonungen, Brachen, Getreidefelder zur Anlage der Nester nutzen. Die Neststandorte 
der Nilgans sind sehr vielseitig (am Boden, in Erdlöchern, Schwimmbagger, Baumhöhlen, 
größere Baumnester) 
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Abb. 8: Beispielhafte Ausprägung von uferfernen Neststandorten des Haubentauchers 

(links) und Blässhuhn (rechts) auf einem Baggersee 

 

Der Philippsee zeichnet sich vor allem am Ostufer und Teilen des Westufers durch einen 
Schilfröhrichtsaum aus und bietet somit dort Haubentaucher, Bläßhuhn und Teichhuhn 
grundsätzlich geeignete Brutlebensräume (s. Anlage 3). Ins Wasser ragende Gehölzstruk-
turen, die für Haubentaucher und Blässhuhn geschützte Nisthabitate darstellen, kommen 
am Gewässer jedoch kaum vor. Zumindest für den Haubentaucher könnte das die Ursache 
für die anscheinend geringen Brutversuche sein. Das Blässhuhn nutzt dagegen vor allem 
die am Baggersee vorhandenen Schilfbestände. So wird die Anzahl und räumliche Vertei-
lung der Brutreviere von den Röhrichtsäumen bestimmt. 

Neben dem Angebot grundsätzlich geeigneter Niststrukturen stellt ein geringes Störpoten-
zial ein Kriterium für eine Ansiedlung dar. Auf dem Philippsee ist das Ostufer an einem 
Angelverein verpachtet, sodass innerhalb der dortigen Schilfröhrichtzone einige offene An-
gelstellen existieren. Darüber hinaus wird das Angeln auch vom Boot ausgeübt. An dem am 
Südostufer vorhandenen Steg liegen etwa 25 Boote. Zusätzlich wird die Seefläche von Sur-
fern genutzt. Inwieweit der Freizeitbetrieb konkret die Eignung der Seeufer als Brutlebens-
raum für die Wasservögel beeinträchtigt, kann aufgrund fehlender Untersuchungen nicht 
beantwortet werden. 

Das Südufer des Baggersees ist aufgrund des dortigen Abbaus und dem Badestrand größ-
tenteils durch vergleichsweise junge und vegetationsarme Uferzonen geprägt und für diese 
Arten weniger geeignet (s. Anlage 3). 
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Andere charakteristische Wasservogelarten, wie z.B. Höckerschwan, Reiherente und 
Zwergtaucher wurden auf dem Philippsee nicht festgestellt. Die Gründe hierfür dürften in 
erster Linie in dem geringen Angebot geeigneter Niststrukturen liegen. 

 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Als beurteilungsrelevante Entfernung werden diejenigen Brutlebensreviere auf dem Phi-
lippsee berücksichtigt, die bis zu 100 m zum Außenrand der geplanten PV-Anlage entfernt 
liegen. In dieser relevanten Nähe befanden sich drei Wasservogelreviere, bei denen es sich 
ausschließlich um die des Blässhuhns handelte (s. Anlage 3). Die Entfernungen zu den je-
weiligen Ufern liegen zwischen 50 m und 100 m. 

Aufgrund der geringen Höhe der PV-Anlage (1,5 m über der Wasservogelfläche) tritt keine 
direkte visuelle Kulissenwirkung und ein entsprechendes Ausweich- und Meideverhalten 
ein (s. Abb. 9 und Abb. 6 im Kap. 4.6). Die Wasservögel werden den gesamten Gewässer-
bereich zwischen Ufer und der Anlage als Nahrungsraum nutzen. So führt beispielsweise 
das ähnlich hohe Schwimmförderband am Nordwestufer ebenfalls zu keiner maßgeblichen 
Trennwirkung. Das Vorkommen eines Blässhuhn-Reviers und die Beobachtungen von Hau-
bentauchern in dem Bereich unterstreicht dieses.  

 

 
Abb. 9: Beispielhafte Darstellung zur visuelle Wahrnehmung der geplanten PV-Anlage 

aus Sicht eines schwimmenden Wasservogels (Quelle: Zimmermann PV-Floating, 
www.pv-floating.com.de.) 
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Grundsätzlich kann eine PV-Anlage in Abhängigkeit von deren Lage und Form ufernahe See-
Bereiche vom übrigen Gewässer so abtrennen, dass im Rahmen einer Kulissenwirkung eine 
Verkleinerung des von den Wasservögeln besiedelten Gewässerabschnitts eintritt. Ist wei-
terhin eine ausreichend große ufernaher Seefläche vorhanden, können die jeweiligen Brut-
paare innerhalb des Reviers auf Uferabschnitten mit größeren Distanzen ausweichen. 

Nach HÖLZINGER & BOSCHERT (2001) besiedelt das Blässhuhn Gewässer mit einer freien Was-
serfläche von mindestens 0,1 ha. Bei den drei Revierstandorten im Bereich der PV-Anlage 
verbleiben Wasserflächen mit einem Umfang von 0,6 bis 2,4 ha. Somit ist davon auszuge-
hen, dass die Blässhühner die drei aktuellen Brutlebensräume in Nähe der PV-Anlage auch 
weiter besiedeln werden und kein Meideverhalten durch Kulisseneffekt eintritt.  

Neststandorte des Haubentauchers wurden im relevanten Bereich um die geplante PV-
Anlage nicht festgestellt. Aufgrund der vorhandenen Röhrichtbestände weisen die gegen-
überliegenden Uferabschnitte im Osten und Nordwesten jedoch ein Besiedlungspotential 
auf. Für den Haubentaucher geben SÜDBECK et al. (2005) besiedelte Stillgewässergrößen ab 
1 ha, oft jedoch größer 5 ha an. Die PV-Anlage führt durch die Einengung von ehemals 
offenen Gewässerabschnitten nur im Norden zu einer Reduzierung potenzieller Bruthabi-
tate. Die übrigen Uferabschnitte auch die im Osten stellen aufgrund der Anbindung zu dem 
offenen See im Süden weiterhin geeignete Brutlebensräume dar. 

Da Teichhuhn und Stockente ebenfalls auch kleinere Gewässer besiedeln (Teichhuhn ab ca. 
0,1 ha), tritt auch bei diesen Arten keine vorhabensbedingte Verringerung des Besiedlungs-
potenzials auf dem Baggersee ein. 

Während brütende Teichhühner, Blässhühner und Stockenten überwiegend die ufernahen 
Seebereiche zur Nahrungssuche aufsuchen, nutzt der fischjagende Haubentaucher den ge-
samten See. Die anlagebedingte Beschattung des Sees kann zu einer Reduktion der Fisch-
produktion führen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein relevanter Verlust an Brutlebensräumen durch 
Kulissenwirkung nicht eintritt und somit das Beschädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

 
6.2.2 Winter- und Rastvögel 

Bestandserfassung 

Artenspektrum 

Bei den eigenen Zählungen überwinternder und rastender Wasservögel im Winterhalbjahr 
2021/22 wurden insgesamt zwölf Arten festgestellt (s. Tab. 4). Bei der Spießente (RL-D Vw) 
handelt es sich um die einzige Art, die auf der Roten Liste wandernder Vogelarten geführt 
ist. 

In den vorherigen zwei Wintern 2019/20 und 2020/21 durch die OGBW wurden mit der 
Schnatterente nur eine zusätzliche Arten festgestellt (s. Tab. 5 u. 6). 
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Häufigkeiten 

Bei den eigenen Untersuchungen wurde die höchste Zahlen an Wasservögeln mit 101 Indi-
viduen im Januar 2022 festgestellt (s. Tab. 4). Dieses ist in erster Linie auf das in diesem 
Zeitraum gestiegene Vorkommen von Stockenten zurückzuführen. Bei den Blässhühnern 
und Großteil der Haubentaucher handelt es sich um überwinternde Brutvögel des Philipp-
sees, deren Anzahl im Erfassungszeitraum nahezu konstant blieb. Ein größerer Überwinte-
rungstrupp von extern brütenden Blässhühnern, wie er bei den Untersuchungen auf dem 
Baggersee bei Huttenheim beobachtet wurde, kam auf dem Philippsee bei Langenbrücken 
nicht vor. 

Die ebenfalls im Januar 2022 häufig festgestellten Kanadagänse hielten sich regelmäßig 
am terrestrischen Ufer des im Südwesten gelegenen Badestrandes auf. Unterrepräsentiert 
ist aufgrund ihrer z.T. am Land versteckten Lebensweise auch hier das Teichhuhn. 

Die Gründe für die grundsätzlich wechselnde Anzahl der bei den Kartierterminen festge-
stellten Wasservögel ist zum einen auf die zumindest zeitweise versteckte Lebensweise 
der Vögel in der Ufervegetation zurückzuführen (v.a. bei Blässhuhn, Teichhuhn, Stockente). 
Auch ein Übersehen tauchender Haubentaucher auf der großen Seefläche vom Land aus ist 
nicht auszuschließen. Die Zählergebnisse bilden jedoch die Größenordnung der vorhande-
nen Wasservögel realistisch ab. 

Neben methodischen Ursachen kommen natürliche Ursachen für die sich ändernde Anzahl 
der Wasservögel in Betracht. Aufgrund der hohen Anzahl an Baggerseen in der Ober-
rheinebene steht den Wasservögeln grundsätzlich ein Angebot zum Wechsel der Nahrungs- 
und Ruhehabitate zur Verfügung. Auslöser für einen Wechsel können Störungen oder wit-
terungsbedingte Einflüsse sein.  

Bei den Zählungen der OGBW in den zwei vorherigen Winterhalbjahren wurden vergleich-
bare Größenordnungen der Wasservögel festgestellt (s. Tab. 5 u. 6), sodass sämtliche drei 
Untersuchungen die aktuelle Nutzung des Philippsees als Winter- und Rastgebiet realis-
tisch darstellen. 
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Tab. 4: Ergebnis der Erfassung überwinternder und rastender Wasservögel 2021/22  
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Tab. 5: Ergebnis der Wasservogelzählung der OGBW im Winterhalbjahr 2019/20 

Deutscher  
Name 

RL-BW 
Bv  

RL-D 
Bv 

RL-D 
wV  

Arten-
schutz 

13.10. 
2019 

14.12. 
2019 

11.01. 
2020 

16.02. 
2020 

13.03 
2020 

Kormoran       §       1 1 

Haubentaucher       § 15 10 28 14 8 

Stockente V     § 2   24 5 9 

Reiherente       § 1         

Blässhuhn       § 6   3   3 

Kanadagans       § 45     12 3 

Graugans       § 1 4   4 3 

Nilgans       § 3   2 2 3 

Summe         73 14 57 38 30 

Rote-Liste-Status: RL-BW Bv = Rote Liste Brutvögel Baden-Württemberg, Stand 2013 (BAUER et 
al. 2016), RL-D Bv = Rote Liste Brutvögel Deutschland, Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020), RL-D 
wV = Rote Liste wandernde Vögel Deutschland (HÜPPOP et al. 2013), RL1 = vom Aussterben be-
droht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht bewertet; Arten-
schutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchVO, §§ = streng geschützt gem. BArtSchVO, alle 
heimische Vogelarten sind europarechtlich geschützt; 

 

 
Tab. 6: Ergebnis der Wasservogelzählung der OGBW im Winterhalbjahr 2020/21 

Deutscher  
Name 

RL-BW 
Bv  

RL-D 
Bv 

RL-D 
wV  

Arten-
schutz 

19.10. 
2020 

15.11. 
2020 

13.12. 
2020 

15.01. 
2021 

14.02. 
2021 

14.03. 
2021 

Kormoran       §   1   1   2 

Haubentaucher       § 19 18 7 19 25 14 

Stockente V     §     14 12   1 

Schnatterente       §       1     

Blässhuhn       § 2         4 

Kanadagans       § 9           

Graugans       § 2           

Nilgans       § 2   3     2 

Summe         34 19 24 33 25 23 

Rote-Liste-Status: RL-BW Bv = Rote Liste Brutvögel Baden-Württemberg, Stand 2013 (BAUER et al. 2016), 
RL-D Bv = Rote Liste Brutvögel Deutschland, Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020), RL-D wV = Rote Liste 
wandernde Vögel Deutschland (HÜPPOP et al. 2013), RL1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 
3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht bewertet; Artenschutz: § = besonders geschützt gem. 
BArtSchVO, §§ = streng geschützt gem. BArtSchVO, alle heimische Vogelarten sind europarechtlich ge-
schützt; 
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Räumliche Verteilung 

Entsprechend ihres Nahrungsspektrums und Art der Nahrungssuche unterschieden sich die 
Wasservogelarten hinsichtlich ihrer Raumnutzung auf dem See. So wurden die nach Fische 
jagenden Haubentaucher sowohl in der Gewässermitte als auch an verschiedenen Uferzo-
nen des Gewässers festgestellt. Die sich größtenteils von Muscheln, Insektenlarven und 
Pflanzensamen ernährenden Reiherenten hielten sich überwiegend in Ufernähe (Ostufer) 
auf. Die Bläßhühner, bei denen es sich um überwinternde Brutvögel handelte, befanden 
sich innerhalb ihrer jeweiligen Reviere in Ufernähe. Auch die Stockenten wurden überwie-
gend an den Ufern, z.T. am Land beobachtet. Wie bereits erwähnt nutzten die Kanadagänse 
und auch Graugänse den Badestrand im Südwesten als Ruhestätte und Nahrungslebens-
raum. 

 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Vor dem Hintergrund der großen Seefläche sind das Artenspektrum sowie die Anzahl über-
winternder und rastender Wasservögel als gering einzustufen. Die Bestände setzen sich in 
erster Linie aus überwinternden Brutvögeln des Philippsees zusammen. Wintergäste und 
Rastvögel (v.a. Stockenten, Reiherenten) machen einen geringen Anteil aus. Grundsätzlich 
besitzt die nördliche Oberrheinebene aufgrund der hohen Anzahl von Altwässern in der 
Rheinaue sowie von Baggerseen eine hohe Bedeutung für Wintergäste und Zugvögel. Die 
Ausweisung der Rheinniederung als Ramsar-Gebiet und u.a. die Wasservogelzählung von 
BAUER et al. (2010) unterstreichen die hohe Relevanz der Oberrheinebene. Veröffentlichun-
gen speziell zur Bedeutung von Baggerseen der Oberrheinebene für überwinternde und ras-
tende Wasservögel liegen nicht vor. 

Dass insbesondere direkt am Rhein gelegene Baggerseen eine große Bedeutung für über-
winternde und rastende Wasservögel besitzen können, verdeutlichen die im Rahmen einer 
Internetrecherche gefundenen langjährigen Zähldaten, die in einem Umweltgutachten für 
ein Vorhaben der DMA MINERALAUFBEREITUNG GMBH (2018) bei Rheinau (Ortenaukreis) ange-
gebenen sind. Dort wurden pro Zähltermine teilweise zwischen 1.000 und 1.800 Vögel er-
fasst, darunter vor allem Stockenten (bis zu ca. 1.200), Tafelenten (bis zu ca. 80), Reiheren-
ten (bis zu ca. 440), Schnatterenten (bis zu 490), Blässhühner (bis zu ca. 180) und Hauben-
taucher (bis zu ca. 60). 

Die vergleichsweise geringe Bedeutung des Philippsees in Langenbrücken könnte in der 
rheinfernen Lage bzw. abseits der zentralen Leitlinie der Flugrouten liegen. Störungen 
durch Abbau und Freizeitnutzung spielen als Ursache vermutlich eine untergeordnete Rolle. 
Zwar befinden sich am kompletten Ostufer einige Angelstellen eines Anglervereins, im 
Winterhalbjahr ist die Nutzung jedoch deutlich eingeschränkt, sodass das Störpotenzial auf 
Wintergäste vergleichsweise gering ist. Dieses gilt auch für die Befahrung mit Angelboote 
und Surfbretter. Der Abbau erfolgt derzeit im Südwesten des Sees. Das schwimmende För-
derband verläuft im Bereich des Westufers, sodass dort nur die ufernahen Seebereiche 
zumindest optisch von dem übrigen Gewässer abgetrennt werden (s. Anlage 3).  
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Regelmäßige Beobachtungen von Haubentauchern und Stockenten im südwestlich gelege-
nen Abbaubereich des Sees verdeutlichen, dass keine relevanten Störungen von den Ab-
bautätigkeiten ausgehen. 

Infolge der geplanten PV-Anlage reduziert sich die aktuell offene Seefläche des Gewässers 
um max. 8,7 ha (15 %) von 58 ha auf rund 49 ha. Für die sich überwiegend in Ufernähe 
aufhaltenden Wasservogelarten (Blässhuhn, Teichhuhn, Stockente, Reiherente, Kana-
dagans) stellt dieses keine erhebliche Verkleinerung ihres Lebensraumes während der 
Überwinterungs- und Rastzeit für diese Arten dar. Größere Wasservogelansammlungen mit 
einem entsprechend hohen Flächenbedarf kommen auf dem Philippsee nicht vor. Wie im 
Kap. 6.2.1 erläutert, wird die im Nordwesten und Nordosten in Ufernähe befindliche PV-
Anlage keine Vergrämung der dort lebenden Blässhühner zur Folge haben. 

Für Wasservogelarten, die grundsätzlich das gesamte Gewässer zur Fischjagd nutzen, wie 
Haubentaucher und Kormoran, führt das Vorhaben im Vergleich zu den sich ufernah aufhal-
tenden Arten zu einem Lebensraumverlust. Dennoch bietet der See abseits der PV-Anlage 
noch ein ausreichendes Angebot an Nahrungshabitaten für diese Wasservogelarten (49 ha). 
Der vorhabensbedingte Verlust von max. 15 % des Jagdlebensraums wird für die durch-
schnittlich etwa 14 festgestellten Haubentaucher als geringfügig bzw. nicht erheblich ein-
gestuft. Mit der genehmigten kleinen Abbauarrondierung und der beantragten Seeerweite-
rung weiter in Richtung Süden wird sich der Baggersee in den nächsten Jahren kontinuier-
lich um rund 15 ha vergrößern. Abzüglich der max. 8,7 ha großen PV-Anlage steht den über-
winternden und rastenden Wasservögeln dann eine Seefläche als Nahrungs- und Ruheha-
bitat zur Verfügung, die größer ist als das aktuelle Gewässer. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch die geplante PV-Anlage essentielle 
Nahrungshabitate und Ruhestätte für überwinternde und rastende Wasservögel nicht be-
ansprucht werden und ein ausreichendes Angebot weiterhin vorhanden ist. 

 
6.2.3 Fledermäuse 

Die Bedeutung eines größeren Gewässers als Nahrungshabitat für Fledermäuse ist diffe-
renziert zu betrachten. So weist die ufernahe Zone gegenüber der offenen Seefläche ein 
weitaus größeres Nahrungsangebot auf. Der pflanzenreiche Unterwasserbereich in der 
Uferzone stellt für wasserlebende und fliegende Insekten (z.B. Zuckmücken, Eintagsfliegen) 
ein Entwicklungslebensraum dar. Weitere fliegende Insekten (z.B. Nachtfalter, Fliegen, Kä-
fer) stammen aus der terrestrischen Ufervegetation. Auch aufgrund der windgeschützten 
Lage entlang der Ufervegetation (Schilf, Gehölze) stellt der ufernahe Bereich somit ein be-
vorzugter Luftraum für fliegende Insekten dar. der von verschiedenen Fledermausarten als 
präferierter Jagdlebensraum genutzt wird. Die Wasserfledermaus sammelt (keschert) zu-
sätzlich auch Beute von der Wasseroberfläche, die dort treibt und meist versehentlich von 
der Ufervegetation ins Wasser gefallen ist. Neben der Bedeutung als Nahrungslebensraum 
bietet die Ufervegetation den Fledermäusen auch die erforderliche strukturelle Orientierung 
bei der Jagd und Transferflügen.  
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Da die geplante PV-Anlage auf dem Philippsee einen Abstand von mehr als 50 m zum Ufer 
hält, erfolgt keine Beeinträchtigung des Unterwasserlebensraums als Entwicklungshabitat 
für Insekten. Darüber hinaus wird nicht in den ufernahen Luftraum fliegender Insekten bzw. 
nahrungssuchender Fledermäuse eingegriffen. Die offene Seefläche bzw. der Vorhabens-
bereich spielt eine untergeordnete Rolle und stellt kein essentielles Nahrungshabitat dar. 
Außerdem kann der Luftraum über der PV-Anlage auch weiterhin als Jagdlebensraum ge-
nutzt werden.  

 

 
6.3 Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Nachfolgend wird geprüft, ob bei der Errichtung, Wartung und Instandsetzung der PV-
Anlage im Rahmen von Störwirkungen die Verbotstatbestände der Tötung nach des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Störung § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ausgelöst werden. 

 

6.3.1 Vögel 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) 

Im Rahmen der Untersuchung wurden keine Brutvogelarten auf den drei geplanten Lager- 
und Montageflächen festgestellt. Im Randbereich der ufernahen Fläche sind nur vereinzelte 
junge Bäume vorhanden. Ein Ausbau des am Ostufers bestehenden Weges für die War-
tungsarbeiten mit entsprechenden Eingriffen in Vegetationsbestände findet nicht statt. 

Zum Schutz von Nestern und Jungvögeln werden dennoch sämtliche in den jeweiligen Ein-
griffsbereichen des Vorhabens vorhandenen Gehölzbestände außerhalb der Brutzeit, d.h. 
von Anfang Oktober bis Ende Februar) entfernt, sodass der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG) 

Im Allgemeinen treten Störungen der Vögel in vielfältiger Form auf, beispielsweise durch 
akustische und visuelle Reize, Kulissenwirkung oder Feinde (Prädatoren, Mensch). Dabei 
können sich diese Reize auf unterschiedlichen Ebenen (Individuum, Population, Biozönose) 
auswirken (s. STOCK et al. 1994), wobei die negativen Effekte auf Populationsebene als 
erheblicher einzustufen sind als Wirkungen auf Ebene des Individuums. Vögel sind unter 
Umständen in der Lage, die Störreize zu kompensieren, so dass keine gravierenden Beein-
trächtigungen eintreten. Distanzbedürfnisse lassen sich z.B. durch Flucht oder Gewöhnung 
regulieren, Gelegeverluste können durch Ersatzbruten ausgeglichen werden. 
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Schallemissionen 

Schallemissionen können akustische Signale, die für die Vögel eine wichtige Funktion be-
sitzen, überdecken. Zu den Funktionen gehören Gesänge zur Partnersuche und Revierab-
grenzung, Lokalisation von Beutetieren, Kontakt im Familienverband sowie rechtzeitiges 
Hören von Warnrufen (GARNIEL et al. 2007).  

Relevante Schallquellen bei der Anlieferung und beim Aufbau der PV-Module stellen vor 
allem Fahrzeuge dar (z.B. Transport-LKW, Kran, Radlader). Diese Schallemissionen weisen 
jedoch nicht die Größenordnungen, um die Gesänge und Rufe der angrenzenden Arten maß-
geblich zu überdecken. So ergeben sich aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit nur 
geringe Schallausträge. Außerdem liegt aufgrund der bestehenden Nutzung als Betriebs-
fläche der Fa. Philipp eine sehr hohe Vorbelastung durch den intensiven Transport- und 
Verladevorgänge vor. Außerdem ist der Montageprozess zeitlich begrenzt. 

Lichtemissionen 

Da die Montagearbeiten ausschließlich tagsüber stattfinden und keine Beleuchtungsanlage 
installiert wird, treten keine störungsrelevanten Lichtemissionen auf.  

Anwesenheit des Menschen 

Störungsrelevant für brütende Vögel ist im Allgemeinen die Anwesenheit des Menschen in 
direkter Nestnähe. Derartige Störungen treten durch die geplante Montagearbeiten auf 
dem Land aufgrund der entsprechenden Distanzen und Vorbelastung nicht auf. 

Bei der Installation der PV-Elemente auf dem Wasser während der Brutzeit ist eine stö-
rungsbedingte Beeinträchtigung jedoch nicht auszuschließen. Dieses gilt vor allem für die 
ufernahen Arbeiten. Um eine Brutaufgabe zu vermeiden, sollen zumindest die ufernahen 
Anlagenteile außerhalb der Brutzeit der Wasservögel, d.h. von Anfang März bis Ende Juli 
zusammengebaut werden.  

Bei den zukünftigen Inspektions- und Wartungsarbeiten an der PV-Anlage ist dagegen von 
keiner erheblichen Störwirkung auf die Wasservögel auszugehen, da diese sehr kurz sein 
werden. Der Großteil der Kontrolle erfolgt über Fernüberwachung. Regelmäßige Reini-
gungsarbeiten sind nicht erforderlich. Sind dagegen aufwändige bzw. länger andauernde 
Instandsetzungsarbeiten in den randlichen bzw. ufernahen Anlagebereichen erforderlich, 
sollten diese ebenfalls außerhalb der Brutzeit erfolgten. 

Fazit 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der Erhaltungszustand der lokalen Populatio-
nen der im Umfeld festgestellten Vogelarten durch Störungen nicht erheblich beeinträchtigt 
wird und somit der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht eintritt. 
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Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG) 

Im Bereich der Lager- und Montageflächen auf dem Werksgelände der Fa. Philipp wurden 
keine Brutlebensräume festgestellt, sodass der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 
2 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

 

6.3.2 Fledermäuse 

Im Zuge des Vorhabens werden auf den Montage- und Lagerflächen keine möglichen Quar-
tierbäume für Fledermäuse beansprucht. Da die Aufbauarbeiten ausschließlich tagsüber 
und somit ohne Beleuchtungsanlage stattfinden, ergeben sich keine entsprechenden Stö-
rungen. Aufgrund der Entfernung zum Ufer wird eine mögliche Funktion des vegetationsbe-
standenen Seeufers als Leitlinie für Transferflüge sowie als Jagdhabitat nicht erheblich 
beeinträchtigt. Somit werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für die Fleder-
mäuse nicht ausgelöst. 

 

6.3.3 Weitere europarechlich geschützte Arten 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden keine sonstige europarechtlich geschützten Arten 
(v.a. Amphibien u. Reptilien) auf den geplanten Lager- und Montageflächen festgestellt. 

 

 

6.4 Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der aufgeführten Vermei-
dungsmaßnahme (s. auch Kap. 7) die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG durch die geplante schwimmende PV-Anlage auf den Baggersee der Fa. Philipp 
nicht ausgelöst werden. 

 

 

7 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffsfolgen sind folgende Maßnahmen erforder-
lich: 

Aufbau der PV-Anlage auf dem Wasser außerhalb der Brutzeit (V 1) 

Um störungsbedingte Brutverluste bei den Wasservögeln zu vermeiden, erfolgt der Aufbau 
der ufernahen Anlageteile auf dem Wasser außerhalb Brutzeit der Wasservögel, d.h. von 
Anfang August bis Ende Februar. Sind aufwändige bzw. länger andauernde Instandset-
zungsarbeiten in den randlichen bzw. ufernahen Anlagebereichen erforderlich, sollten diese 
nach Möglichkeit ebenfalls außerhalb der Brutzeit erfolgten. 
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Entfernen der Gehölzbestände außerhalb der Vogelbrutzeit (V 2) 

Die in den Eingriffsbereichen des Vorhabens (Lager- u. Montageflächen, Kabeltrasse) vor-
handenen Gehölzbestände werden zum Schutz der Vögel außerhalb der Brutzeit, d.h. von 
Anfang Oktober bis Ende Februar) entfernt. 

Anpflanzung von Schilf auf den Wellenbrechern (V 3) 

Um die Beeinträchtigung der PV-Anlage auf das Landschaftsbild zu verringern, soll auf den 
randlichen Wellenbrechern eine Anpflanzung von Schilf in lückigen Abständen durchge-
führt werden. 

 

 

8 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und Ausgleichsmaßnahmen 

Da die geplante PV-Anlage auf einer offenen Seefläche errichtet wird und keine natur-
schutzfachlich wertgebenden Unterwasser- und Uferlebensräume direkt beansprucht bzw. 
indirekt beeinträchtigt werden, erfolgte eine verbal-argumentative Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanz.  

Die Konfliktanalyse in Kap. 4 kommt zu dem Ergebnis, dass bei den hier relevanten Schutz-
gütern Tiere/Pflanzen, Boden, Klima und Wasser jeweils nur sehr geringe oder geringe 
Auswirkungen auftreten. Beim Schutzgut Landschaft führt das Vorhaben zu einer nicht ver-
meidbaren Beeinträchtigung, die jedoch nicht erheblich ist. 

Die Auswirkungen der PV-Anlage auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen erstrecken sich in 
erster Linie auf den darunter liegenden Unterwasserbereich des Sees. Für den fischjagen-
den Haubentaucher hat die PV-Anlage eine Verkleinerung des Jagdlebensraumes zur Folge. 
Da der Verlust an Lebensräumen für Fische und Wasservögel (v.a. Haubentaucher) maximal 
nur 15 % beträgt und eine ca. 49 ha große Wasserfläche diesen Tiergruppen weiter zur 
Verfügung steht, sind die Auswirkungen als gering bzw. nicht erheblich einzustufen. Dar-
über hinaus wird der Habitatverlust infolge der anstehenden abbaubedingten Süderweite-
rung des Sees mittelfristig wieder ausgeglichen. Weitere Beeinträchtigungen des limnolo-
gischen Seezustands sind nicht zu erwarten. 

Die temporär zu beanspruchenden Lager- und Montageflächen auf der aktuellen Betriebs-
fläche der Fa. Philipp zeichnet sich aktuell durch nahezu vegetationsfreie Rohböden und 
Halden aus. Wertgebende Arten wurden dort nicht festgestellt. Eine naturschutzrechtlich 
relevante Biotopabwertung tritt dort nicht ein. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich ein konkreter funktioneller Ausgleichsbedarf 
im Rahmen einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nicht ableiten lässt. 

Um dennoch die allgemeinen Lebensraumbedingungen für die geringfügig betroffenen Fi-
sche und Wasservögel zu verbessern, sollen folgende Artenschutzmaßnahmen zur Kompen-
sation der geringen Auswirkungen durchgeführt werden: 
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Anlage von Brutinseln für Wasservögel (A 1) 

Bei den Untersuchungen wurden nur wenige konkrete Neststandorte bzw. Brutversuche bei 
den Wasservögeln festgestellt. Dieses gilt vor allem für den Haubentaucher. Zurückzufüh-
ren ist dieses vermutlich auf das geringe Angebot an uferfernen Nistmöglichkeiten, die 
Schutz vor Prädatoren bieten (s. Abb. 7 in Kap. 3.2.1). So berichten HÖLZINGER & BAUER (2011) 
von einer schlagartigen Erhöhung von Brutplätzen, nachdem viele Pappeln bei einem Sturm 
in einem Baggersee geworfen wurden und geeignete Niststrukturen geschaffen wurden. 
Um den Mangel an uferfernen Brutmöglichkeiten auf dem Philippsee zu beheben, sollen an 
verschiedenen Uferzonen des Philippsees zehn künstliche Brutinseln angelegt werden. Da 
es sich bei diesen um keine gebräuchliche Vorrichtung handelt, können derzeit noch keine 
Angaben zur Art der Konstruktion und Befestigung der Brutinseln gemacht werden. Auf-
grund der Nistplatzkonkurrenz zwischen Haubentaucher und Blässhuhn sollten an einem 
Uferabschnitt jeweils zwei nahbeieinander liegende Brutinseln installiert werden. 

Anlage von Totholzstrukturen für Fische (A 2) 

Die Installation von Totholzstrukturen im Unterwasserbereich von Gewässern schafft at-
traktive Lebensräume für strukturliebende Fischarten. Um das Angebot derartiger Struktu-
ren zu erhöhen, sollen zehn Totholzburgen an verschiedenen Uferabschnitten des Philipp-
sees angelegt werden. Die herzustellenden Totholzstrukturen setzen sich aus unterschied-
lich starkem, der Länge nach locker gebundenem Astmaterial zusammen. 

Nach den Untersuchungen von HARTMANN (2007) verringern allerdings sowohl Raubfische 
als auch Kormorane durch ihre Jagd die Dichte der Beutefische in den angelegten Struktu-
ren, wodurch in den Totholzburgen Plätze frei werden, die wiederum von weiteren Zuwan-
derern besetzt werden. Da der Philippsee aktuell nur mit einer sehr geringen Anzahl von 
Kormoranen aufgesucht wird, ist eine derartige Beeinträchtigung nicht zu erwarten. 

 

Mit der Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs-
maßnahmen wird der vorhabensbedingte Eingriff in Natur und Landschaft vollständig aus-
geglichen. 

 

 

9 Planungsalternativen 

Die einzige Planungsalternative bestände in der Nichtdurchführung der Eingriffe und der 
Erhaltung des Status Quo. Somit würden keine Eingriffe in Natur und Landschaft stattfinden 
und die positiven Aspekte insbesondere auf eine nachhaltige klimaschonende und unab-
hängige Energieerzeugung nicht zum Tragen kommen. 

Durch die diskutierten Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen wird der Eingriff in Natur 
und Landschaft minimiert, während gleichzeitig eine infrastrukturelle Aufwertung hervor-
gerufen wird. 
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10 Sonstige Angaben 

Methodik der Umweltprüfung 

Die Beschreibung der Situation vor Ort beruht auf eigenen Geländebegehungen in den Jah-
ren 2021 und 2022 zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie zum Landschaftsbild. Des Wei-
teren wurden Informationen des Daten- und Kartendienstes der LUBW Baden-Württemberg 
(www. http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) und der Auswertung verfügbarer 
Unterlagen berücksichtigt. 

 

Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 

Da schwimmende PV-Anlagen derzeit in Baden-Württemberg ein noch wenig angewende-
tes Verfahren zur Energieerzeugung darstellt, ist die Durchführung eines Gewässer- und 
faunistischen Monitorings zu empfehlen, welches die prognostizierten Auswirkungen über-
prüft. 

 

 

11 Gesamtbewertung 

Der vorliegende Umweltbericht kommt zusammenfassend zum Ergebnis, dass im Zuge der 
Umformung und Umnutzung der Eingriffsfläche die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Bo-
den, Wasser, Landschaft, Klima, Mensch, Kultur- und Sachgüter weder durch direkte oder 
indirekte, noch durch sekundäre, kumulative, grenzüberschreitende, mittel- oder langfris-
tige, ständige oder vorübergehende negative Auswirkungen erheblich beeinträchtigt wer-
den. 

 

 

12 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

12.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Bad Schönborn beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Schwim-
mende Photovoltaikanlage Philippsee.  

Mit dem Bebauungsplan wird das Planungsrecht und damit auch Investitionssicherheit zur 
Errichtung einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) mit einer Leistung von 
etwa 15 MWp auf dem Philippsee in Langenbrücken (Bad Schönborn) geschaffen (s. Anlage 
1 u. 2). Die geplante Anlage besitzt eine maximale Größe von 8,7 ha und nimmt max. 15 % 
der aktuellen Seefläche (58 ha) ein. Der Mindestabstand zu den Ufern beträgt mehr als 50 
m. Die hier gewonnene erneuerbare Energie dient vorrangig der Stromversorgung des Kies-
werks der Fa. Philipp & Co. KG; darüber hinaus erzeugte Energie soll ins Netz eines regio-
nalen Energieversorgers eingespeist werden.  



Gemeinde Bad Schönborn  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Philippsee  –  Umweltbericht 58 I 70 

12.2 Schutzgutbezogene Umweltprüfung 

12.2.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Terrestrische Böden werden nur im Bereich der Kieswerksfläche beansprucht. Infolge der 
langjährigen Nutzung als Werksfläche wurde der humose Oberboden abgetragen, wodurch 
sandige Lockerrohböden (Syroseme) vorliegen. Durch die ständige Befahrung und Überla-
gerung der Fläche ist die weitere Entwicklung des Bodens (Ausbildung von humosen Ober-
böden, biogene Bodenentwicklung etc.) stark eingeschränkt. Da die Bewertung des Bodens 
auf seinen Leistungsfähigkeiten beruht, kann der überprägte Boden der Werksfläche nur 
als geringwertig eingestuft werden 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Die Nutzung der Betriebsfläche als Lager und Montagestandort der PV-Anlage führt zu kei-
ner wesentlichen Beeinträchtigung der vorhandenen Rohböden im Werksbereich. Darüber 
hinaus stellt die Nutzung die Bodens durch die Montage der Modulboote keine andersartige 
Überprägung der Böden der Werksfläche dar, als die bisherige Nutzung als Regie- und La-
gerfläche der Fa. Philipp.  

Auch bei der Verlegung des Stromkabels auf dem Werksgelände erfolgt keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Schutzguts, da dort ebenfalls anthropogen überprägte Rohböden vor-
handen sind. Insgesamt betrachtet ergibt sich aus dem geplanten Vorhaben keine relevante 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden im Geltungsbereich des B-Plans. 

 

12.2.2 Schutzgut Wasser 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Schutzgut Wasser wird in einem eigenständigen umfangreichen limnologischen Gut-
achten (Anhang 3) abgehandelt, das auf den die Rohstoffgewinnung begleitenden Gewäs-
seruntersuchungen aus den Jahren 2008 bis 2019 beruht Danach weist der Philippsee im 
Istzustand keine Belastungen oder Negativentwicklungen auf. . 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Erhebliche Auswirkungen durch stoffliche Einträge können aufgrund des zu erwartenden 
geringfügigen Umfangs sowie der Eigenschaften der eingesetzten Betriebsmittel und der 
getroffenen Sicherheitsvorkehrungen ausgeschlossen werden. 
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Eine mögliche Beeinflussung der limnologischen Verhältnisse ergibt sich vor allem infolge 
der Beschattung der max. 8,7 ha großen Wasserfläche durch die schwimmende Anlage. Die 
Beschattung und Überdeckung der Wasserfläche führt nach den Ergebnissen des limnolo-
gischen Gutachtens zu einer Verringerung der Globalstrahlung, der Windgeschwindigkeiten 
und der langwellige Rückstrahlung sowie zu einer Erhöhung des Dampfdrucks jeweils im 
überdeckten bzw. beschatteten Bereich. Diese Änderungen der meteorologischen Wirkgrö-
ßen können sich auf limnologische Parameter, wie den Temperaturhaushalt, die Wasserzir-
kulation und das Schichtungsverhalten, die Seeverdunstung sowie auf den Sauerstoffhaus-
halt auswirken. Diese Änderungen sind jedoch in allen durch die Modelberechnungen be-
trachteten Fällen und/oder nach Literaturauswertung als unerheblich einzustufen. Rele-
vante Auswirkungen sind nach dem Gutachten ab einem Überdeckungsgrad zwischen 25-
40 % (= Erheblichkeitsschwelle) zu erwarten. Der Gutachter kommt daher zu dem Schluss, 
dass für keinen der untersuchten Parameter eine Erheblichkeitsschwelle überschritten 
wurde und somit die geplante PV-Anlage uneingeschränkt im Philippsee errichtet werden 
kann.  

Da keine Auswirkungen auf die Qualität und Quantität des Wassers gegeben sind, sind 
auch die Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht durch das ge-
plante Vorhaben betroffen. Das Verschlechterungsverbot nach der WRRL wird eingehalten.  

Der nordöstliche Teil des Philippsees ist Bestandteil des Schutzzone III B des Wasser-
schutzgebietes ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg. Die geplante PV-Anlage erstreckt 
sich etwa zur Hälfte auf die Fläche der Wasserschutzgebietszone. Da keine Auswirkungen 
auf die limnologischen Verhältnisse und die Wasserqualität gegeben sind, sind auch Be-
einträchtigungen des Grundwassers sowie der der Trinkwassergewinnung auszuschließen.  

 

12.2.3 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Seefläche erfüllt eine abdämpfende Ausgleichsfunktion im Temperaturhaushalt. Über 
einer Seefläche wird im Gegensatz zur Landfläche die aus der Umgebung herangeführte 
Luft am Tage bzw. im Sommer abgekühlt, in der Nacht bzw. im Winter hingegen erwärmt.  

Nach der Klimaanalyse für die Region Mittlerer Oberrhein erfüllt der den Siedlungsberei-
chen nächstgelegene östliche Teil des bestehenden Baggersees eine lokalklimatisch wert-
volle Funktion. Die ausgleichende Funktion der Wasserfläche ist für die Temperaturverhält-
nisse in den angrenzenden Siedlungsbereichen von Bedeutung. 

Darüber hinaus sind innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans auch in geringem 
Umfang vegetationsfreie und unbefestigte Flächen des Kieswerksgeländes gelegen, die 
sich schneller erwärmen und auskühlen als vegetationsbestandene Bereiche. Diese Flächen 
sind für die lokalklimatischen Verhältnisse von nachrangiger Bedeutung. Infolge ihrer ver-
gleichsweise geringen Flächengröße spielen sie für die bioklimatischen Verhältnisse in den 
benachbarten Siedlungsbereichen keine Rolle.  
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Eingriffsbeschreibung und -bewertung 
Mit der Errichtung der schwimmenden PV-Anlage werden max. 15 % der Wasserfläche des 
bestehenden Baggersees überdeckt. Die Überdeckung hat keinen maßgeblichen Einfluss 
auf den Niederschlagseintrag. Durch die Beschattung reduzieren sich jedoch die Wasser-
temperatur und die Windgeschwindigkeiten über der Wasserfläche. Nach Literaturangaben 
ist bei einer Überdeckung von bis zu 30 % der Seefläche nur mit einer geringfügigen Ab-
nahme der Verdunstung zu rechnen. Somit sind die Gesamtauswirkung auf die klimasteu-
ernden Funktionen des Sees bei der geplanten Größe der PV-Anlage als unerheblich einzu-
stufen.  

Bioklimatischen Auswirkungen  

Weder anhand eine Vergleichsgutachtens, dass die Vergrößerung einer Seefläche von 
172 ha auf 257 ha betrachtet, noch aus der im Rahmen des limnologischen Gutachtens 
durchgeführten Literaturauswertung zu Einflüssen einer Überdeckung von Seeflächen kön-
nen maßgebliche Auswirkungen auf die bioklimatischen Verhältnissen im Umfeld des Sees 
abgeleitet werden. Mit einer vorhabensbedingten Beeinträchtigung der bioklimatischen 
Funktion des bestehenden Sees auf die nächstgelegenen Siedlungsbereiche ist daher nicht 
zu rechnen.  

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die CO2-Reduktion 

Mit der Errichtung und dem Betrieb der PV-Anlage wird eine erneuerbare Energiequelle 
nutzbar gemacht und die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern substituiert. Dadurch 
trägt das Vorhaben deutlich zur Reduzierung der CO2-Emissionen somit auch zur Minderung 
des durch die Treibhausgasfreisetzung bedingten Klimawandels bei.  

Die geplante Anlage ist für eine Leistung von ca. 15 MWp ausgelegt. PV-Anlagen in 
Deutschland erzeugen im Mittel ca. 1.000 kWh pro kWp installierter Leistung. Damit wäre 
im Mittel rechnerisch eine Produktion von ca. 15.000.000 kWh/a zu erwarten. Das 
UMWELTBUNDESAMT (2019) gibt für die spezifische Treibhausgasbilanz von Photovoltaik ei-
nen Netto-Vermeidungsfaktor von 627 g CO2-eq./kWh an. Daraus ergibt sich eine über-
schlägig ermittelte Reduktion der Treibhausgasemissionen von ca. 9.400 t CO2-eq. pro Jahr.  

 

12.2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Bei der Erfassung der Wasserpflanzenvegetation wurden lediglich acht Arten nachgewie-
sen, darunter eine Art der Vorwarnliste (s. Anhang 4). Die Wasserpflanzen kommen bis zu 
einer Tiefe von 5 m auf. Der Baggersee weist insgesamt eine geringe Bedeutung für Was-
serpflanzen auf. 

Im Philippsee kommen aktuell 16 Arten vor. Die Fischfauna im Gewässer setzt sich über-
wiegend aus anspruchslosen Arten zusammen. Dem Gewässer wird im dem Gutachten für 
die regionale wie die potenzielle natürliche Fischfauna aktuell eine geringe Bedeutung zu-
gewiesen. 
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Im Rahmen der Wasservogel-Untersuchung wurden auf dem gesamten Baggersee mit Hau-
bentaucher (6 Brutpaare), Stockente (RL-BW V), Blässhuhn (7 Brutpaare), Teichhuhn (RL-
BW 3, RL-D 3, 1 Brutpaar) und Nilgans (1 Brutpaar) fünf Brutvogelarten festgestellt (s. auch 
Tab. 1 im Kap. 3.2.1 der Artenschutzprüfung). Drei Reviere lagen dabei im näheren Umfeld 
der geplanten PV-Anlage (s. Anlage 3).  

Bei den Untersuchungen der überwinternden und rastenden Wasservögel wurden ver-
gleichsweise wenige Arten und Anzahlen festgestellt. 

Im Bereich der geplanten überwiegend vegetationsfreien Lager- und Montageflächen er-
folgte kein Nachweis einer Brutvogel-, Reptilien- und Amphibienart. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Durch den Mindestabstand der geplanten PV-Anlage von mehr als 50 m zum Ufer tritt eine 
maßgebliche Beschattung der Wasserpflanzen-Bestände nicht ein. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Fischfauna ist nicht zu erwarten, da durch die vorha-
bensbedingte Beschattung der Seefläche die pflanzliche Produktion als Nahrungsquelle für 
die Fische nicht maßgeblich verringert wird und die im Gewässer vorkommenden Fischarten 
sich nicht nur rein pflanzlich ernähren, sondern auch vom Zooplankton.  

Da die geplante Anlage einen ausreichenden Abstand zum Ufer einhält, tritt ein Lebens-
raumverlust der angrenzend brütenden Wasservögel (Blässhühner) durch Verkleinerung der 
vorgelagerten Seefläche nicht ein (s. Anlage 3). 

Für die sich überwiegend in Ufernähe aufhaltenden Wasservogelarten stellt die vorhabens-
bedingte Verkleinerung keine erhebliche Verkleinerung ihres Lebensraumes während der 
Überwinterungs- und Rastzeit für diese Arten dar. Größere Wasservogelansammlungen mit 
einem entsprechend hohen Flächenbedarf kommen auf dem Philippsee nicht vor. Für Was-
servogelarten, die grundsätzlich das gesamte Gewässer zur Fischjagd nutzen (Haubentau-
cher, Kormoran) führt das Vorhaben zu einem Lebensraumverlust. Dennoch bietet der See 
abseits der PV-Anlage noch ein ausreichendes Angebot an Nahrungshabitaten für diese 
Wasservogelarten (49 ha). 

Nahrungshabitate der Fledermäuse werden nicht beeinträchtigt, da die Uferzone im Ver-
gleich zur offenen Seefläche eine weitaus größere Insektendichte aufweist und die PV-
Anlage aufgrund der uferfernen Lage den bevorzugten Jagdlebensraum der Fledermäuse 
nicht verändert. 

Negative Störwirkungen auf die im Umfeld vorhandenen Tiere im Rahmen der Baumaßnah-
men ergeben sich nicht, da die bei den Montagearbeiten auftretenden Schallemissionen 
vergleichsweise gering sind. Außerdem liegt eine hohe Vorbelastung durch die dortigen 
Transport- und Ladevorgänge auf der Betriebsfläche der Fa. Philipp vor. 
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Bei der Installation der PV-Elemente auf dem Wasser während der Brutzeit ist eine stö-
rungsbedingte Beeinträchtigung jedoch nicht auszuschließen. Dieses gilt vor allem für die 
ufernahen Arbeiten. Um eine Brutaufgabe zu vermeiden, sollen zumindest die ufernahen 
Anlagenteile außerhalb der Brutzeit der Wasservögel, d.h. von März bis Juli zusammenge-
baut werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich vorhabensbedingt nur sehr geringe 
bis geringe Auswirkungen ergeben und keine erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Tiere und Pflanzen auftreten. Die geplante PV-Anlage führt nicht zu negativen Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt 

 

12.2.5 Schutzgut Landschaft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Vorhabensbereich bzw. der Baggersee der Fa. Philipp stellt infolge der anthropogenen 
Entstehung ein naturraumfremdes Landschaftselement dar. Aufgrund der in der Nordhälfte 
vorhandenen Verlandungsvegetation mit Schilfröhrichten und Gehölzen entlang der Ufer 
besitzt das Gewässer jedoch den zumindest optischen Charakter eines naturnahen Biotops. 
Die große Wasserfläche weist dennoch weiterhin auf den menschengemachten Ursprung 
hin.  

Eine Vielfalt der Landschaft liegt nur bei Betrachtung eines größeren Raumausschnitts vor. 
Eine naturraumtypische Eigenart der Landschaft ist aufgrund der stellenweise anthropoge-
nen Überformung (Baggerseen, Straße) nur bedingt gegeben. Das Kriterium der Schönheit 
wird durch die große Wasserfläche nur bedingt erfüllt. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Als technisches bzw. naturfremdes Element in der freien Landschaft beeinträchtigt die ge-
plante PV-Anlage das Landschaftsbild. Aufgrund des Grundwasserflurabstandes (Abstand 
zwischen Wasserfläche und Geländehöhe oberhalb der Abbauböschung) von etwa 3-5 m 
und der damit verbundenen tieferen Lage des Philippsees ist grundsätzlich eine geringe 
Einsehbarkeit auf das Gewässer gegeben. Die Waldbestände im Westen und Norden und 
die Gehölzbestände zwischen See und der Kreisstraße K 3576 verhindern zusätzlich eine 
Sichtbarkeit auf den Vorhabensbereich. Lediglich vom Südufer bzw. von der Lußhardtsied-
lung aus besteht stellenweise einen freien Blick auf das Gewässer. 

Da die PV-Anlage nur 1,5 m über die Gewässeroberfläche ragt, werden vom Seeufer aus 
bei einem Blick über das Gewässer die höher gelegenen Uferbereiche (v.a. Gehölzbestände) 
weiterhin überwiegend sichtbar sein. Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu mi-
nimieren, sollen die äußeren Wellenbrecher der Anlage in lückigen Abständen mit Schilf 
bepflanzt werden. Bei den wenigen Standorten außerhalb des Ufers bzw. der Abbaubö-
schungen (v.a. am Südufer) wird eine PV-Anlage aufgrund des höherliegenden Standorts 
als größere, seebedeckende Fläche erscheinen 



Gemeinde Bad Schönborn  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Philippsee  –  Umweltbericht 63 I 70 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass trotz der negativen Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts durch das geplante PV-
Vorhaben nicht eintritt. 

 

12.2.6 Schutzgut Fläche 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der mit der Errichtung der PV-Anlage beanspruchte Bereich erstreckt sich größtenteils auf 
die offene Seefläche des Philippsees. Die Seefläche besitzt eine Bedeutung als Wasserle-
bensraum für Pflanzen und Tiere und für die wassergebundene Freizeitnutzung. 

Die Montage der schwimmenden Anlage und die Aufstellung von Nebenanlagen erfolgt auf 
dem Kieswerksgelände der Philipp & Co. KG. Die vom Geltungsbereich miterfasste Zuwe-
gung entlang des östlichen Ufers erstreckt sich auf einen bestehenden Weg. Ein Ausbau 
des Weges oder eine Versieglung der Wegflächen ist nicht vorgesehen. Durch seine inten-
sive Überprägung weist der terrestrische Eingriffsbereich eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut Fläche auf. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Aus der Nutzung der Seefläche ergeben sich keine relevanten Änderungen der gewässer-
ökologischen und limnologischen Verhältnisse (s. Schutzgut Wasser). Allerdings ergeben 
sich für die Freizeitnutzung am See (Surfen, Angeln im Boot) ein Verlust an nutzbarer Was-
serfläche. Die davon betroffenen Vereine und Freizeiteinrichtungen stehen der geplanten 
Anlage jedoch positiv gegenüber. Die Anlagenbetreiber sowie die Vereine bzw. der Pächter 
des Badestrands haben sich darauf verständigt, während des kommunalen Aufstellungs-
verfahrens eine für beide Seiten wechselseitig befriedigende Lösung zu entwickeln (s. 
Schutzgut Mensch).  

Zur Montage der PV-Anlage werden über einen Zeitraum von ca. zwei Monaten Bereiche 
der intensiv überprägten Betriebsfläche des Kieswerks genutzt. Dadurch sind weder unge-
störte Böden betroffen, noch kommt es zu einer Versiegelung von Flächen.  

Insgesamt treten durch die im Bebauungsplan vorgesehenen Eingriffe keine Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut Fläche ein. 
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12.2.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Flächennutzungsplan (weist die bestehende Seefläche als Wasserfläche und als Fläche 
für Abgrabungen aus. Mit dem laufenden Abbau des Rohstoffs Kies und dessen Aufberei-
tung vor Ort nimmt der Standort eine hohe Bedeutung für die Funktion Arbeit ein. 

Der Philippsee unterliegt zudem einer intensiven Freizeitnutzung. Am Südostufer bestehen 
verschiedene Freizeitnutzungen. Ein 4,6 ha großer im Südosten gelegener Bereich des  Bag-
gersees ist nach der EU-Richtlinie 2006/7/EG als Badegewässer ausgewiesen. Somit ist 
auch die Funktion Erholung im östlichen Teil des Baggersees von hoher Bedeutung.   

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Aufgrund der räumlichen Nähe von Arbeitsbereichen des Kieswerks sowie der Freizeitnut-
zungen stehen die Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit des Menschen 
im Vordergrund der nachfolgenden Eingriffsbewertung.  

Der Kiesabbau kann parallel zum Betrieb der geplanten PV-Anlage weiterhin erfolgen, ohne 
dass es zu einer gegenseitigen Beeinträchtigung kommt. 

Mit den Vertretern der hier angesiedelten Vereine und dem Pächter des Badestrands haben 
sich die Betreiber der PV-Anlage darauf verständigt beidseitig zufriedenstellende Lösungen 
für den Betrieb der PV-Anlage zu entwickeln. Grundsätzlich besteht eine positive Einstel-
lung zu der geplanten schwimmenden PV-Anlage. 

Durch eine engmaschige Überwachung und Wartung der Anlage und den getroffenen Vor-
kehrungen für den Havariefall sowie gegen Feuer, Stromschlag und Vandalismus können 
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines größeren Schadens sowie einer Gefährdung von 
Mensch und Umwelt minimiert werden.  

Bei der geplanten PV-Anlage handelt es sich mit Ausnahme des Transformatorenöls um 
eine betriebsmittelfreie Anlage. Bei dem Transformatorenöl handelt es sich um pflanzen-
ölester-basiertes Öl, welches zu über 99 % biologisch abbaubar ist und als nicht toxisch für 
Wasserorganismen eingestuft wird. Zusätzlich wird einer Freisetzung des Öls durch Auf-
fangwannen und der Ausgestaltung der Trafoflöße entgegengewirkt. 

Mit einem Eintrag von wasser- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen in den See durch die 
Errichtung oder den Betrieb der Anlage ist nicht zu rechnen. In Abriebtestet wurde nachge-
wiesen, dass ein relevanter Eintrag von Mikroplastik in den Philippsee auszuschließen ist. 
Auch aus der Oberflächenbeschichtung der Stahlelemente wird deutlich weniger Zink aus-
getragen als aus konventionell beschichteten Elementen.        

Mit relevanten vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Freizeitnutzung oder des Kies-
werksbetriebs ist nicht zu rechnen. Einer Gefährdung der menschlichen Sicherheit und Ge-
sundheit wird durch zahlreichen Vorkehrungen, durch das Anlagendesign sowie durch die 
Auswahl geeigneter Materialien begegnet.  



Gemeinde Bad Schönborn  –  B-Plan Schwimmende Photovoltaikanlage Philippsee  –  Umweltbericht 65 I 70 

Insgesamt sind keine maßgeblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
und die menschliche Gesundheit zu besorgen. 

 

12.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der größte Teil der geplanten PV-Anlage wird auf der Wasserfläche des Philippsees instal-
liert. Kultur- oder Sachgüter sind dort aktuell nicht vorhanden. 

Im terrestrischen Bereich ist nur die Verlegung der Kabeltrasse auf einer Länge von ca. 
150 m vorgesehen. Auf den geplanten Lager- und Montageflächen im Kieswerk existieren 
keine Infrastruktureinrichtungen oder sonstige Sachgüter.  

Kulturgüter kommen im Vorhabensbereich nicht vor. Das Antreffen von Bodendenkmalen 
wird als unwahrscheinlich eingeschätzt, da im Zuge der bisherigen Nutzung der Fläche der 
Oberboden bereits entfernt wurde. 

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine Kultur- und Sachgüter bestehen, erfolgt kein Ein-
griff in diese Schutzgüter. 

 

12.2.9 Wechselwirkungen 

Über die direkten vorhabensbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter hin-
aus, können zusätzliche Effekte infolge von Wechselwirkungen zwischen den Einzelschutz-
gütern entstehen. Im vorliegenden Fall ergeben sich, wie in den vorausgegangenen Kapi-
teln ausgeführt, jedoch nur geringfügige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. 
Diese geringfügigen Auswirkungen sind nicht geeignet, um Wechselwirkungen mit erheb-
lichen Umweltauswirkungen hervorzurufen.  

 

12.2.10 Kumulative Wirkungen 

Unter kumulativen Wirkungen werden Wirkungen verstanden, die durch mehrere Projekte 
bzw. Eingriffe verursacht werden. Zu den Vorhaben, die möglicherweise zu kumulativen 
Wirkungen mit der beantragten PV-Anlage führen können, gehören die genehmigte südliche 
Abbauarrondierung des Baggersees sowie die 2020 beantragte Abbauerweiterung weiter 
in Richtung Süden um etwa 15 ha. 
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Aufgrund der sehr geringen und geringen Auswirkungen bei den Schutzgütern hat das PV-
Vorhaben für die obengenannten Schutzgüter selbst zuzüglich des Abbauvorhabens keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zur Folge. Darüber hinaus sind infolge der Abbauvorhaben 
überwiegend terrestrische Flächen betroffen, sodass mögliche Auswirkungen auf den be-
stehenden Baggersee begrenzt sind. 

Beim Schutzgut Landschaft ergibt sich beiden Vorhaben jeweils eine Veränderung der Land-
schaftsbildes. Die grundlegendste Veränderung tritt jedoch bei der abbaubedingten Seeer-
weiterung ein, da ein terrestrischer Landschaftsausschnitt in einem aquatischen Lebens-
raum umgewandelt wird. Nach Beendigung der geplanten Abbauerweiterungen und der er-
forderlichen Rekultivierungsmaßnahmen wird sich eine naturnahe Ausprägung einstellen. 
Der Anteil der PV-Anlage an dem See wird sich verkleinern. Eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Schutzguts Landschaft unter Berücksichtigung aller Vorhaben an dem Philippsee 
ist insgesamt nicht zu erwarten. 

 

 

13 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens kommt zu dem Ergebnis, dass die Ver-
botstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz unter Berücksichtigung von Vermei-
dungsmaßnahmen (s. Kap. 14) nicht ausgelöst werden (Begründung siehe Kap. 12.2.4 zum 
Schutzgut Tiere u. Pflanzen). 

 

 

14 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Um vorhabensbedingte Beeinträchtigungen zu vermeiden oder zu minimieren, werden die 
Baumaßnahmen zur Installation der PV-Anlage und die Gehölzbeseitigungen außerhalb der 
Brutzeit der Vögel durchgeführt. Um die Beeinträchtigung der PV-Anlage auf das Land-
schaftsbild zu verringern, soll auf den Wellenbrechern eine Anpflanzung von Schilf erfol-
gen. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Ein konkreter funktioneller Ausgleichsbedarf im Rahmen einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
lässt sich aufgrund der geringfügigen Auswirkungen bei den jeweiligen Schutzgütern nicht 
ableiten.  

Um dennoch die allgemeinen Lebensraumbedingungen für die geringfügig betroffenen Tier-
gruppen zu verbessern, sollen Brutinseln für die Wasservögel und Totholzstrukturen für Fi-
sche im Uferbereich des Philippsees angelegt werden.  
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Anhang 1 
Testergebnisse zur Stabilität und zum Umweltverhalten  

der Anlagenkomponenten 
(Zimmermann PV-Floating) 
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Anhang 2 
Sicherheitsdatenblatt Transformatorenöl 

(Cargill Inc.) 
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